Schutzkonzept der evangelischen Kindertagesstatte Villa Regenbogen Diilken
Vorwort

Kinder unterliegen einem besonderem gesetzlich festgeschriebenen Schutzauftrag. Sie
bendtigen einen umfassenden Schutz vor Gefahrdungen in allen Bereichen und zu jeder
Zeit. Im familiaren sowie auch im institutionellen Rahmen. Nachdem der Schutzauftrag im
familiaren Kontext bereits seit mehr als einem Jahrzehnt durch den §8a des SGB VIII
geregelt wird, bedarf es flr den institutionellen Rahmen ein umfassendes Schutzkonzept
beginnend bei der Konzeption der Einrichtung. Ein Schutzkonzept sollte dabei die
padagogische Arbeit mit den Kindern, eine transparente Elternarbeit, die zu erwartende
Haltung der Fachkrafte und die Strukturen der Einrichtung in den Blick nehmen. Auf der
Seite der padagogischen Arbeit entsteht dabei die Schwierigkeit die Partizipation der
Kinder und die die Erfillung der Aufsichtspflicht zusammen zu bringen. Daraus ergeben
sich weitere Konsequenzen. Daher flhrt ein einheitliches transparentes Handeln auf der
Ebene der Kinder, Eltern und Mitarbeitenden zu einem transparenten System, indem
Risiken fur Grenzverletzungen auf ein Minimum reduziert werden. Die stetige Reflexion
von Haltung, strukturellen Ablaufen, Beschwerden von Eltern und Kindern sowie der
padagogischen Arbeit zusammen mit der EinfUhrung und Umsetzung von
Schutzstrukturen schafft Sicherheit fir Kinder, Eltern und Mitarbeiter in der taglichen
Arbeit. Dadurch erfullt sich der oberste Anspruch an ein Schutzkonzept allgemein die
geistige, emotionale und korperliche Unversehrtheit aller Kinder sicher zu stellen. So
konnen die uns anvertrauten Kinder in Geborgenheit und in vielfaltigen Mdglichkeiten zu
einer optimalen Entfaltung ihrer selbst kommen.

Vorbemerkung zum Aufbau
Dieses Schutzkonzept gliedert sich grundsatzlich in drei Teile:

» Praventiver Kinderschutz/ Vorsorge
Beschreibt alle Prozesse, Strukturen und padagogischen Inhalte die im Vorfeld
dazu beitragen, dass Kinderschutz aktiv umgesetzt wird.

* Intervenierender Kinderschutz/ direkter Eingriff
Beschreibt alle Prozesse, Ablaufe und Handlungsanweisungen, die im Falle einer
Grenzverletzung umgesetzt werden sollen. Auch wenn ein Schutzkonzept den
Anspruch hat Grenzverletzungen und Gefahrdungen der Kinder zu verhindern, so
kann dies dennoch nie ganz ausgeschlossen werden. Professionelle
Schutzkonzepte beschreiben daher auch immer den Umgang mit Situationen die
es eigentlich zu verhindern gilt.

* Postvenierender Kinderschutz / Nachsorge
Beschreibt die Nachsorge flir den Fall, dass es zu einer Situation gekommen ist die
fur die Kinder eine Gefahrdung darstellt. Inklusive dem Fall, in dem Mitarbeitende
zu Unrecht einem Ubergriff oder einer Grenzverletzung beschuldigt wurden.

Daruber hinaus werden einige Teile wiederum unterteilt in die Ebenen der Kinder, die der
Eltern und eine personelle und strukturelle Ebene.

Dieses Schutzkonzept befasst sich hauptsachlich mit der Verhinderung von

Grenzverletzungen und Ubergriffen im institutionellen Bereich also fiir alle Kinder der
Einrichtung. Eine Gefahrdung des Kindeswohl im privaten Bereich unterliegt einer
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Informationspflicht an das 6rtliche Jugendamt und wird durch den §8a SGB VIl geregelt.
Meldepflichtige Ereignisse werden durch den §47 SGB VIl geregelt. Beide Normen sind
nebeneinander anzuwenden. Uberschneidet ein Ereignis beide Normen, so ist das

Landesjugendamt in Form einer Meldung nach §47 SGB VII zu informieren.

Dieses Schutzkonzept ist nebeneinander guiltig zum Schutzkonzept gegen sexualisierte
Gewalt der evangelischen Kirchengemeinde Dulken.
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Praventiver Kinderschutz

1. Praventiver Kinderschutz auf der Ebene der Kinder

1.1  Kinderrechte

Durch die UN Kinderrechtskonvention von 1989 gilt heute der Stand, dass alle Kinder
Rechte haben. Alle Kinder haben von Geburt an das Recht dazu, Rechte zu haben.
Besonders hervor zu heben sind dabei folgende Artikel:

Art.2 Abs. 1: Das Recht auf Gleichbehandlung
Alle Artikel der UN Kinderrechtskonvention gelten fir jedes Kind der Welt. Kein Kind darf
benachteiligt werden.

Art.3 Abs. 1 Vorrang des Kindeswohls

Alle zu treffenden Entscheidungen, die sich auf Kinder auswirken kénnen, missen das
Wohl des Kindes vorrangig berucksichtigen. Der Schutz von Kindern und die Forderung
ihrer Entwicklung sind auch o6ffentliche Aufgabe.

Art.6 Das Recht auf Leben und personliche Entwicklung
Der Artikel verpflichtet Staaten in ,gro3tmoglichem Umfang® die Entwicklung der Kinder zu
sichern.

Art. 12 Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes
Kinder haben ein Recht auf eine eigene Meinung und einen freien Willen

Kinder sollen als Personen Ernst genommen werden und ihre Rechte sollen anerkannt
werden. Wenn Erwachsene eine Entscheidung treffen die Kinder betrifft, so sollen die
Kinder erwarten konnen, dass sie ihrem Alter entsprechend in den Prozess miteinbezogen
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werden. ( Siehe auch Partizipation) Sie durfen erwarten, dass man sie anhort und Ernst
nimmt. Aus dieser Sicht entwickelt sich eine Vielzahl von Konsequenzen und
Grundprinzipien wie padagogische Arbeit heute gestaltet werden sollte. Zudem ergeben
sich eine Vielzahl von Einzelrechten. ( siehe auch www.unicef.de)

Zu den Konsequenzen aus der genaueren Betrachtung der Kinderrechte gehort die
Ausrichtung der gesamten padagogischen Arbeit unserer Einrichtung an die Kinder und
ihre Rechte. In erster Linie gilt es also bei jedem Prozess die Seite der Kinder vorrangig zu
betrachten und diese wenn irgend mdglich einzubeziehen. Daraus entwickelt sich dann
wiederum eine Haltung bei den mitarbeitenden Fachkraften die die Kinderrechte und den
Kinderschutz als zentralen Mittelpunkt ihrer Arbeit betrachten sollen.

Daraus lassen sich Grundprinzipien herleiten die wir als Basis unserer Arbeit ansehen:

Universalitat
Alle Kinder sind hinsichtlich ihrer Rechte gleich

Unteilbarkeit
Alle Rechte sind gleich wichtig und eng miteinander verbunden

Kinder als Trager eigener Rechte
Die Kinder haben Rechte einfach weil sie Kinder sind.

Erwachsene sind Verantwortungstrager
Erwachsene sind Pflichttrager und tragen die Verantwortung fir die Umsetzung der
Kinderrechte

1.2 Partizipation und Beschwerden der Kinder

Aus den oben genannten Kinderrechten ergibt sich deren Umsetzung durch die
Partizipation in unserer Einrichtung. Durch Partizipation und eine echte Teilhabe der
Kinder in unserer Einrichtung erlernen diese ein grundlegendes Verstandnis von
Demokratie und kénnen sich akzeptiert, respektiert und wertgeschatzt fuhlen. Durch die
Beteiligung der Kinder an vielen wesentlichen Prozessen im Alltaglichen erleben die
Kinder ihre Moglichkeiten Einfluss zu nehmen im Miteinander mit dem padagogischen
Mitarbeitenden. Durch das stetige Trainieren von Partizipation in Verbindung mit klar
kommunizierten Grundregeln und Moglichkeiten sich auch Uber Erwachsene zu
beschweren werden bei den Kindern Hemmschwellen abgebaut, die sie daran hindern
konnten Uber mdgliche Grenzverletzungen zu sprechen. Kinder die sich angenommen und
respektiert fihlen, wissen Uber die Moglichkeit ihnre Sorgen mit den Erwachsenen
Bezugspersonen zu besprechen. Daher gestalten wir den Tag der Kinder, indem sie selbst
an der Gestaltung teilhaben sollen. Die Morgenkreise werden von Kindern geleitet und die
Angebote der Einrichtung werden auf den Wunschen der Kinder aufbauend mit den
Kindern zusammen erarbeitet. Der Alltag der Einrichtung soll gepragt sein von
gegenseitiger Wertschatzung und dem respektieren des freien Willens der Kinder.
Ausnahme dabei ist eine akute Gefahrdungssituation des Kindes oder der anderen Kinder.
Die Regeln der Einrichtung werden mit den Kindern zusammen erarbeitet und die Kinder
sollen verstehen woflir diese da sind. Durch die Beteiligung an dieses Prozessen erleben
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die Kinder das ihre Meinung wichtig ist. Erwachsene sind von Natur aus machtiger als
Kinder, was Kinder wiederum zu oft erfahren. Durch das gemeinsame Entwickeln von
Regeln soll dieses Machtgefalle so gering wie mdglich gehalten werden, damit die Kinder
die Mitarbeitenden um sich herum als partnerschaftlich wahrnehmen kénnen.

Fir alltagliche Situationen der Kindertagesstatte, wie Pflegesituationen, Freispiel oder
Essenssituationen gibt es Vorgaben in Form von Verhaltensanweisungen die die Haltung
und die Handlungen der Mitarbeitenden dazu beschreiben. Dadurch wird in allen Situation
klar formuliert wie Partizipation gelebt werden soll.

Die Kinder der Einrichtung haben einen einfachen Weg um sich zu beschweren. Die
Beschwerde Mdglichkeit und Beschwerde Weg der Kinder wird diesen immer wieder in
den Morgenkreisen erzahlt. Die Kinder konnen jeden Erwachsenen dem sie vertrauen ihre
Beschwerde in jedweder Form vortragen. Die Kinder bekommen eine Rickmeldung
daruber, dass ihre Beschwerde angekommen ist und diese besprochen wird. Entweder
direkt mit den Kindern oder zunachst im Teamgesprach der Einrichtung und dann im
nachsten Schritt mit den Kindern. Die Beschwerden der Kinder werden schriftlich
festgehalten und als fester Ordnungspunkt der Teamgesprache besprochen.

Im Prozess K2.9 Partizipation der Kinder, unseres Qualitatsmanagement Handbuches
gehen wir genauer auf die Partizipation der Kinder ein.

1.3 Korperliche und sexuelle Bildung

Als Teil unserer Konzeption haben wir wir ein sexual padagogisches Konzept. In diesem
Konzept ist nieder geschrieben wie wir als padagogisches Team der Einrichtung mit den
Themen kindliche Sexualitat und sexuelle Aufklarung verfahren wollen. Das Konzept
orientiert sich an aktuellen Erkenntnissen und padagogischen Auffassungen zu diesem
Thema.

Kinder haben von Geburt an eine Sexualitat. Diese hat jedoch ganz andere Merkmale als
die Sexualitat von Erwachsenen. Bei kindlicher Sexualitat geht es vornehmlich um ein
Empfinden mit allen Sinnen und ein Schaffen von Wohlgeflihl durch Kuscheln, Schmusen
und Kraulen. Kindliche Sexualitat ist spielerisch, neugierig und nicht zielorientiert. Sie
beinhaltet den Wunsch nach Nahe und Geborgenheit. Das Vertrauen steht im
Vordergrund. Zudem ist sie unbefangen und bis zu einem gewissen Alter onne Scham.
Erst im Laufe der sexuellen Entwicklung von Kindern entwickelt sich diese hin zu einer
Sexualitat die Erwachsene kennen.

Ubersicht kindliche Sexualitat vs. Erwachsensexualitit

Kindliche Sexualitat ist eher.... Erwachsenensexualitat ist eher....

Spontan, neugierig, spielerisch, nicht auf
zukunftige Handlungen orientiert

zZielgerichtet

Unbefangen Oft schambesetzt, leistungsorientiert, aber

auch tabuisiert

Lustvolles Erleben mit allen Sinnen

Meist genital ausgerichtet, breite sinnliche
Ansprechbarkeit tendenziell abnehmend

Erkunden und Erproben in Doktorspielen
und Rollenspielen mit unterschiedlicher

Haufig beziehungsorientiert, meist auf
langfristige Sexualpartner/innen bezogen
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Spielpartnern

Schaffen von Wohngefiuhl beim Kuscheln, | Lustvoll, erotisch mit sexuellen Phantasien
Schmusen und Kraulen

Unabhangig gesellschaftlicher An moralische Regeln und
Sexualnormen und Schamgrenzen gesellschaftlichen Normen orientiert
Wunsch nach Nahe, Geborgenheit, Auf Erregung und Befriedigung ausgerichtet

Vertrauen stehen im Vordergrund

Imitieren von Erwachsenensexualitat aus
Neugierde, nicht aus Lustgewinn

( Renate Semper. Institut fir Sexualpadagogik/ISP)

Kindliche Sexualitat findet zeigt sich in einer Kindertagesstatte anhand von spezifischen
Entwicklungsschritten im Alter der Kinder:

Im 2. Lebensjahr

Das Rollenbild von Madchen und Jungen wird beobachtet und bereits imitiert. Der eigene
Korper wird entdeckt. Durch Berihrung und Beobachtung des eigenen Korpers
einschliellich der Genitalien wird zum einen Lustgewinn und Selbstregulation angestrebt
und es dient der Informationsaufnahme und Wahrnehmen der Korperorganisation. Die
eigenen Genitalien werden zuweilen stolz prasentiert. Die beginnende Beherrschung des
SchlieBmuskels fuhrt zu einem Machtgewinn und dadurch zu Stolz und Freude.
Besonders wichtig ist die Art wie Uber Ausscheidungen gesprochen wird, da die Kinder
dies in ihr Selbstbild integrieren.

Im 3 Lebensjahr
Kinder erlernen sich als eigenstandige Personen wahr zu nehmen. Die Unterscheidung
von Ich und Nicht-lch wird erlernt. Dadurch wird ein Grundstein fur Scham gelegt.

Im 4 Lebensjahr

Ein Interesse flr Zeugung, Geburt und Sexualitat entsteht. Die Kinder werden zunehmend
neugierig auch fur die Korperlichkeit anderer. Kinder gehen zusammen auf die Toilette
oder ziehen sich voreinander aus. Korperscham kann sich entwickeln. Der Abschied von
den Windeln bringt die Erfahrung, dass das Kind Uber seinen Korper entscheiden kann.
Kinder kdnnen einen Lustgewinn beim berthren der eigenen Genitalien wahrnehmen.
Manche Kinder masturbieren aus Lustgewinn ohne Zielorientierung. Soziale Regeln
bezogen auf die Geschlechterrolle werden erlernt. Zuweilen entwickelt sich eine starkere
Zuneigung zum gegenteiligen Geschlecht und oder eine Abneigung gegen Personen des
eigenen Geschlechts. Papa ich will dich heiraten.

Im 5 Lebensjahr

Die Selbststandigkeit und die Unabhangigkeit nehmen zu. Ebenso das Setzen von
eigenen korperlichen Grenzen. Rollenspiele dienen zur Festigung von Geschlechterrollen,
oft sehr klischeehaft. Doktorspiele sind typisch fur dieses Alter.

Im 6 Lebensjahr

Kinder nutzen gerne Fakalienworter als provozierendes Verhalten zum testen der
Erwachsenen ob sich diese herausfordern lassen. Kinder entwickeln ihre geschlechtliche
Identitat oft in Abgrenzung zum anderen Geschlecht. Ein gewisser Druck in der Gruppe
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kann entstehen sich rollen konform zu verhalten. Kinder bezeichnen Freundschaften
haufiger als verliebt sein. Viele Kinder bekommen viele Eindriicke Gber Sexualitat durch
Umwelt und Medien die sie wenig zuordnen kdnnen und manchmal nicht
altersentsprechend sind. Kinder wollen die Welt erklart haben.

Fir uns als Kindertagesstatte ergibt sich daraus eine Auftrag auf die altersentsprechende
Entwicklung der Kinder einzugehen und bestimmte Aspekte besonders zu beachten und
mit Feingefuhl wahrzunehmen. Unsere Ziele sind dabei:

* Die Unterstlitzung hin zu einer Entwicklung eines positiven Selbstbilds und einem
stabilen Korpergeflhl.

* Die Unterstutzung sinnlicher Wahrnehmung im taktilen Bereich

* Die Entwicklung von angemessener Sprachfahigkeit Gber Sexualitat. Wir nutzen die
Worter Penis und Scheide anstatt Pullermann und

» altersangemessene Wissensvermittlung zu Sexualitat, Zeugung und Geburt

» Erleben von positiven Rollenvorbildern beider Geschlechter und den offenen
Umgang mit Diversitat in der Kindertagesstatte

* Ein Vertrauensvoller Umgang in Verbindung mit Partizipation sodass die Kinder sich
in allen Situationen den Mitarbeitenden anvertrauen kénnen.

Dafir haben wir eigens festgelegte Prozesse und Beschreibungen die alltagliche
Situationen wie das Wickeln der Kleinkinder oder die Unterstutzung der Kinder bei
Toilettengangen beschreiben. Damit nehmen wir positiven Einfluss auf die Entwicklung der
Kinder in den oben beschrieben sexuellen Entwicklungsstufen. Flankiert wird dies durch
die Partizipation in der Einrichtung und das Projekt , Kinderstarke “ des SKF Viersen, das
ein mal im Jahr stattfindet. Das Projekt richtet sich an Vorschulkinder und beinhaltet
altersgemalde sexuelle Aufklarung und den Schutz vor sexuellen Missbrauch.

Unsere Prozesse die die Sexualpadagogik in der Einrichtung flankieren

+ K2.12 Kinderschutz ,Selbstverpflichtungserklarung zum Kinderschutz* verpflichtet
alle Mitarbeitenden zu einem wertschatzenden forderlichen und angemessen
Umgang in allen Bereichen.

* K 2.12 Kinderschutz ,Umgang mit grenzverletzendem Verhalten und Ubergriffigem

Verhalten (Handlungen und AufRerungen)“ beschreibt die direkte Intervention auf
nicht angebrachtes Verhalten von Mitarbeitenden, welches Grenzen verletzt.

« K 2.14 ,Beziehungsvolle Pflege Verfahrensanweisung“ beschreibt forderliche
Richtlinien fur alltagliche Prozesse wie Wickeln, Sauberkeitserziehung oder
Eincremen mit Sonnenmilch. Damit die Kinder letztlich lernen ihre eigenen
Grenzen haben zu diirfen und das ein Uberschreiten nicht in Ordnung ist.

Alle Prozesse sowie der Flyer zum dem Projekt ,Kinderstarke® sind im Anhang hinterlegt.

2. Praventiver Kinderschutz auf der Ebene der Eltern
2.1  Zusammenarbeit mit den Eltern
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Eine offene und transparente Elternarbeit ist forderlich fur die Beziehung der Eltern zu den
Mitarbeitenden und umgekehrt. In aller erste Linie schafft Elternarbeit ein Vertrauen
zwischen Eltern und Mitarbeitenden. In unserer Kindertagesstatte sind die meisten Ablaufe
und Prozesse transparent und schriftlich festgelegt, sodass Mitarbeitende darin Sicherheit
erfahren und diese den Eltern bei Bedarf dargelegt werden kénnen. Haben Eltern Fragen
zu unserer Arbeit oder zur Durchfiihrung einzelner Teilschritte kann mit den Eltern im
Detail besprochen werden, wie wir dies umsetzen und welche Vorgaben wir uns gesetzt
haben. Die Transparenz der Prozesse umfasst dabei auch den Einfluss der durch Eltern
darauf genommen werden kann, durch ein Beschwerdemanagement und erkennbare und
einfache Wege dieses auch zu nutzen. Transparenz in allen Bereichen ist dem
Kinderschutz dienlich, da sie Fehlerquellen minimiert und durch das Vorhanden sein von
sozialer Kontrolle ein Bewusstsein schafft, dass als Praventionsarbeit dient. Die Eltern
wissen dadurch was von uns zu erwarten ist und was ein angemessenes Verhalten ist.
Ebenso wird dadurch aber deutlich aus welchen padagogischen Entscheidungen heraus
wir manche Dinge anders machen, als Eltern dies erwarten wurden. Der Schlussel zu
einer gelungen Elternarbeit muss dabei immer der Dialog mit den Eltern sein. Der Dialog
mit den Eltern kann allerdings auch zu Spannungen flhren, da viele dieser Themen oft
sensible Themen sind, die die eigenen Wertvorstellungen und Sozialisationen der Eltern
berthren. Zur Unterstitzung in dem sensiblen Thema der Sexualpadagogik machen wir
ein mal pro Kindergarten Jahr mit den Kindern und Eltern das Projekt , Kinder starke“ des
SKF in Viersen. Ein Projekt gegen Gewalt und Missbrauch.

2.2 Transparente Elternarbeit durch transparente Prozesse

Im Zuge des Ausarbeitung unseres Qualitditsmanagements Handbuches zum
evangelischen Gutesiegels flr Kindertagesstatten haben wir viele Prozesse so
verschriftlicht, sodass sie jederzeit von Eltern gelesen werden kénnen. Hinzu kommt die
Veroéffentlichung unserer Konzeption und des Schutzkonzepts. Im einzelnen sind dies
folgende Prozesse die unsere direkte padagogische Arbeit bzw. die Elternarbeit betreffen:
F3.5 Umgang mit Beschwerden

K1.1 — K1.3 Konzeption der Tageseinrichtung, raumliche und zeitliche Gestaltung

K2.4 Eingewdhnung

K2.7 Beobachtung und Dokumentation

K2.8 Planung der padagogischen Arbeit

K2.10 Verpflegung und Mahlzeiten

K2.11 Ubergéange

K2.13 Verhalten in Notfallsituationen

K2.14 Beziehungsvolle Pflege

K3.1 Partizipation der Eltern

K3.2 Beratung, Begleitung und Unterstutzung der Eltern

Unsere direkte von uns geplante Elternarbeit gestalten wir durch regelmalig
wiederkehrende feste Strukturen:

* Turund Angelgesprache
* Elternabende
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* Den Rat der Kindertagesstatte
* Besprechungen mit dem Elternbeirat bei Anlassen und auf Wunsch des
Elternbeirats. Und bei Anlassen unsererseits.

2.3 Beschwerde Management flir Eltern

Als grol3en Teil unsere Elternabend in Bezug auf den praventiven und auch allgemeinen
Kinderschutz betrachten wir die ernsthafte Auseinandersetzung mit jedweder Beschwerde
der Eltern die an uns heran getragen wird. Dazu gibt es bei uns ein
Beschwerdemanagement.

Im Beschwerdemanagement wird geregelt:

1. Wie eine Beschwerde zu uns getragen werden kann. Mundlich, per Mail oder ElternApp
oder uber unseren Feedback Briefkasten im Flur der Einrichtung.

2. Was mit der Beschwerde dann geschieht. Sie wird in jedem Fall verschriftlicht und im
Team der Einrichtung besprochen. Alle Beschwerden werden in einer Feedbackliste
eingetragen.

3. Wie die Beschwerde geldst wird oder welches vorgehen gewahlt wird, falls eine
Beschwerde nicht geldst werden kann.

4. Wie die L6sung der Beschwerde an den Beschwerenden heran getragen wird.

3 Praventiver Kinderschutz strukturell und personell
3.1 Risiko Analyse

Im Zuge der Erstellung dieses Schutzkonzeptes haben wir in der Kindertagesstatte eine
Risiko Analyse durchgefiihrt. Bei einer Risikoanalyse werden Strukturen, zeitliche Ablaufe
und vor allem Raumlichkeiten dahingehend Uberprift in wie weit sie ein potentielles Risiko
fur eine mdgliche Grenzverletzung oder schlimmeren mit sich bringen. Dabei haben wir
alle raumlichen Bereiche der Einrichtung nach einem Ampelsystem in Grun entspricht
keinem Risiko, Gelb entspricht einem geringen Risiko und Rot fiir ein gro3es Risiko
eingestuft. Die zeitlichen und inhaltlichen Strukturen haben wir in Konzeptionstagen und
Teambesprechung zusammen reflektiert und geprift. Strukturen, Ablaufe oder
Raumlichkeiten mit einem gelben oder roten Risiko haben wir daraufhin neu bedacht um
das Risiko zu senken oder haben daraufhin neue Strukturen geschaffen die zur Kontrolle
dienen. So sind zum Beispiel Praktikanten grundsatzlich von bestimmten Aufgaben frei
gestellt und auch Mitarbeitende durfen manche Aufgaben erst nach einer gewissen
Einarbeitung und Kennenlernphase eigenstandig Ubernehmen. Eine Kultur der
gegenseitigen Achtsamkeit und ein konstruktiver Umgang mit Kritik und Fehlern soll ein
Bewusstsein schaffen fur ein gelungenen, offenen und férderlichen Umgang mit den uns
anvertrauten. Zudem dient uns soziale Kontrolle des gesamten Teams untereinander in
manchen Bereichen zur Sicherung des Schutzauftrages.

Risiko Analyse Raumlichkeiten Kita

Ubergeordnete Raume
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Flur

Gute Ubersicht und hohe Frequentierung.
Soziale Kontrolle

VerschlieBbare Raumlichkeiten ( versc

hlieBbare Raume bergen immer ein Risiko)

Toiletten Mitarbeiter Mittel Kontrolle durch Einsehbarkeit und
Frequentierung

Behinderten Toiletten/ Hoch Kontrolle durch Einsehbarkeit und

Wickelraum 1 Frequentierung

Bdro Mittel Hohe Frequentierung, offene Ture

Hausanschlussraum

Verschlossen. Einsehbar durch Mitarbeitende
der gelben Gruppe

Putzraum Verschlossen. Einsehbar durch Mitarbeitende
der gelben Gruppe

Kuche Hohe Frequentierung

Vorratsraum Zugang durch Kuche

Materialraum Turnhalle

Zugang nur durch Turnhalle. Turnhalle stark
frequentiert

Garage Auliengelande

Schlissel eingeschlossen

Speicher grune Gruppe

Zugang nur durch grine Gruppe

Vorraum Speicher griine
Gruppe

Zugang nur durch griine Gruppe

Abstellkammer Rot

Zugang durch Gruppenraum

Speicher gelbe Gruppe

Zugang nur durch gelbe Gruppe

Archiv

< ===
@ oo e

Abgeschlossen. Schllissel eingeschlossen

Offene Raumlichkeiten der Kinder

Bauraum/ rote Gruppe

Offentlicher Bereich

Zwischenraum rot und grun

Zugang nur durch rote oder griine Gruppe

Waschraume der roten
Gruppe

Zugang nur durch rote Gruppe. Einsehbar von
aulden

Turnhalle

Starke Frequentierung und Einsicht von auf3en

Rollenspielraum

< <
= =
@ @

Zugang uber Flur.

3.2 Inhaltliche Strukturen

Zur Pravention von Fehlverhalten, zur Sicherung von sozialer Kontrolle und zur
Aufrechterhaltung von Standards in der taglichen Arbeit sind viele der inhaltlichen
Strukturen niedergeschrieben und operationalisierbar. Daraus ergibt sich ein geringes
Risiko als Folge mangelnder Information oder Professionalisierung. Durch die Uberprifung
von inhaltlichen Strukturen hinsichtlich deren Risiko ist die Strukturierung auch als

Pravention zu betrachten.
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3.3 Zeitliche Strukturen

Der Tagesablauf der Kindertagesstatte ist flr die Kinder und Mitarbeitenden zeitlich klar
strukturiert. Wieder kehrende Ereignisse und feste Tagesordnungspunkte, wie
Morgenkreis und Mittagessen dienen zum einen der zeitlichen Strukturierung und zum
anderen der Aufrechterhaltung von sozialer Kontrolle und Standards. Durch die
Uberpriifung von zeitlichen Strukturen hinsichtlich deren Risiko ist die Strukturierung auch
als Pravention zu betrachten.

3.4 Qualitatsmanagement

Durch die Einflhrung eines Qualitatsmanagement dem evangelischen Gltesiegel Beta
wurde alle Ablaufe der Kindertagesstatte mit Blick auf das Personal, die Eltern und Kinder
und die Offentlichkeitsarbeit hin Gberpriift und in grolen Teilen neu konzipiert. Diese
umfassende Auseinandersetzung mit den damit verbunden Qualitatsstandards sichert eine
qualitativ hochwertige padagogische Arbeit und hohe Standards auf der Ebene der
Personalfihrung. Beides dient der Pravention im Sinne eines Schutzkonzeptes. Durch das
Qualitatsmanagement werden als Beispiele die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, der
Umgang mit Beschwerden bis hin zu Verhaltensanweisungen in Pflegesituationen
festgelegt. Zudem werden viele der alltagliche Situation in Verfahrensanweisungen
reglementiert und es gibt dadurch klare Anweisungen fir Mitarbeitende.

3.5 Personalbeschaffung und Einarbeitung
3.5.1 Einstellungsverfahren, Praventionsschulung und Dienstbeginn

Bei der Einstellung neuer Mitarbeitenden achten wir bereits im Auswahlverfahren auf die
Motivation und die Absichten der neuen Mitarbeitenden. Eine konkrete positive
Auseinandersetzung mit Themen wie Partizipation und Kinderrechten ist das mindeste
was wir voraus setzen. Jeder neue Mitarbeitende muss im Rahmen des
Bewerbungsverfahren in der Einrichtung hospitieren fiir eine gegenseitiges kennen lernen
und einen ersten Eindruck der Mitarbeitenden im direkten Kontakt mit den Kindern. Wird
eine Bewerberln angestellt so muss diese als Mitarbeitende der evangelischen
Kindertagesstatte Villa Regenbogen vor dem Antritt des ersten Diensttages ein erweitertes
polizeiliches Fuhrungszeugnis ohne Eintragung vorlegen, welches nicht alter als drei
Monate alt sein darf. Bei Dienstbeginn unterzeichnen alle Mitarbeitenden eine
Selbstverpflichtungserklarung. Nach der Einstellung muss jeder Mitarbeitender innerhalb
von drei Monaten eine Basisschulung zur Pravention von sexualisierter Gewalt im
Kirchenkreis Krefeld- Viersen besuchen.

Im Zuge der Einarbeitung neuer Mitarbeitender bekommen die neue Mitarbeitenden eine
Reihe von Verhaltensanweisungen und Unterweisungen fur die tagliche Arbeit zur deren
Einhaltung diese sich verpflichten. Dazu zahlt:

1. Ein Verhaltenscodex im Form einer Selbstverpflichtungserklarung
2. Ein Ampelplakat als Wegweiser fur angemessenes Verhalten
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Eine Verhaltensanweisung bei potentiell gefahrlichem Verhalten
Die Verhaltensanweisung zu beziehungsvoller Pflege

Die Handlungsanweisung zu Grenzverletzungen ( Wird auch unter
intervenierendem Kinderschutz beschrieben)

3.5.2 Selbstverpflichtungserklarung und Verhaltenscodex

Selbstverpflichtungserklarung der evangelischen Kindertagesstatte Villa Regenbogen

1.

Ich verpflichte mich, Kinder vor kérperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt zu
schitzen und achte dabei auch auf Anzeichen von Vernachlassigung. Ich toleriere
keine Form von Gewalt. Vermute, bzw. beobachte ich Formen von Gewalt oder
Vernachlassigung, wende ich mich umgehend an die Leitung, bzw. schreite aktiv
ein.

. Ich  nehme die Intimsphare, das Schamgefihl und die individuellen

Grenzempfindungen der mir anvertrauten Kinder wahr und ernst. Dabei achte ich
auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Nahe und Distanz.

Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, geschieht dies in daflr
geeigneten Raumen, bzw. an daflr geeigneten Orten, die fir andere Menschen
zuganglich sind und nicht abgeschlossen sind. Treffen, die aullerhalb der
Einrichtung stattfinden, mache ich transparent.

Ich respektiere den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Kinder und
Mitarbeitenden und trete ihnen und ihren Eltern mit Wertschatzung und Respekt
gegenuber. Dazu schaffe ich ein sicheres, forderliches und ermutigendes Umfeld,
respektiere jede und jeden als einzelne Personlichkeit und behandle alle gleich.

Gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen unterstitze ich die Kinder in ihrer
Entwicklung und biete ihnen die Mdglichkeiten, ihr Selbstbewusstsein zu starken
und die Fahigkeit zur Selbstbestimmung zu entfalten. Dazu gehdrt auch das Recht
der Kinder auf einen altersentsprechenden Umgang mit Sexualitat, das Recht auf
Teilhabe und Mitbestimmung, sowie das Recht auf Beschwerde.

Mit der mir Ubertragenden Verantwortung gehe ich sorgsam um. Ich weil3 um das
asymmetrische Machtverhaltnis zwischen Fachkraften und Kindern und
missbrauche meine Rolle nicht im Kontakt (insbesondere auf sexueller Ebene) zu
mir anvertrauten Kindern/Jugendlichen.

. lch selbst verzichte auf verbales und nonverbales, abwertendes und

ausgrenzendes, gewalttatiges, diskriminierendes, rassistisches und sexualisiertes
Verhalten und beziehe aktiv Stellung dagegen.

Ich ermutige Kinder dazu, sich vertrauensvoll an Mitarbeitende oder Eltern zu
wenden und ihnen von den Dingen erzahlen, die sie bedrucken, bedrangen und
angstigen.
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9. Wir achten auf einen respektvollen und achtsamen Umgang. Es wird eine
vertrauensvolle Teamkultur angestrebt, in der auch kritisches Feedback
wertschatzend angebracht werden kann. Wir koénnen uns auf Situationen
ansprechen, die mit dem Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen. Sollte sich
nach der Ansprache das Verhalten nicht andern, wende ich mich umgehend an die
Leitung, bzw. die benannten, kompetenten Ansprechpartner.

10.Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen bei der
Erstellung und Nutzung von Fotos. Medien, die wir Kindern zugéanglich machen,
sind unter padagogischen Gesichtspunkten ausgewahlt und altersangemessen.
Wenn Fotos von Kindern und Jugendlichen in den Medien und der Einrichtung
veroffentlicht werden, ist vorher das schriftiche Einverstandnis der Eltern
einzuholen und wenn mdglich, das Kind um Erlaubnis zu fragen. Wir behandeln die
Daten aller Kinder, Kollegen und Kolleginnen und Familien nach den geltenden
Datenschutzregeln.

11. Sollten wir Geschenke von einzelnen Familien erhalten, so muss dies transparent
geschehen und in einem angemessen niedrigen Rahmen sein. Sie kénnen auch
abgelehnt werden und durfen nicht an private Gegenleistungen geknupft werden.

12.Bei Ausfluigen und Freizeiten gilt der Verhaltenskodex fur alle Begleitenden im
gleichen Mal3e.

13.Die Verantwortung fur den Schutz von Kindern liegt immer bei den zustéandigen
Erwachsenen.

Datum Unterschrift Mitarbeitende

Unterschrift Trager Stempel der Einrichtung
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3.5.3 Ampelplakat als Wegweiser fur angemessenes Verhaltens

Ampelplakat als Wegweiser fiir angemessenes Verhalten

Rote Lampe: Dieses Verhalten ist immer falsch, und Fachkrifte konnen angezeigt und bestraft werden.
Kinder haben ein Recht auf Schutz und Sicherheit!

» Anspucken/Schiitteln/Schlagen » Bewusste Verletzung der Aufsichtspflicht

* Zwingen # Kinder keine Intimsphére zugestehen {umziehen vor allen

» Einsperren # Kinder ungefragt auf den Schoss nehmen

» diskriminieren » Nicht altersgerechter Kérperkontakt

» Angst einjagen und bedrohen » UnsachgemalRe Materialien zur Sexualaufklarung
. Inﬁmbére'i_(:h berdhren » Aufreizende Kleidung tragen

» Kinder bestrafen (siche Grenzverletzungen/Ubergriffe)  » Kinder kiissen

+ Vorfilhren/bloBstellen » Fotos von Kindern ins Internet stellen

aber passieren. Braucht unbedingt Kldrung im Team, ggfs. Meldung an LIA.
Kinder haben ein Recht, sich zu wehren und Kldrung zu fordern!

* Nicht ausreden lassen * Rumkommandieren

» Negative Seiten eines Kindes hervorheben * Eltern/Familie beleidigen

* Rumschreien * Kinder Oberfordern

* Sich nicht an Verabredungen halten » Intimitat des Toilettengangs nicht wahren

¢ Jemanden ausschliefen, den man nicht leiden kann * sich immer wieder nur mit bestimmten Kindem
zuriickziehen

* Liigen * Weitermachen, wenn ein Kind ,Stopp” sagt

* Wut an Kindern auslassen » Regeln willkirlich andern

Gelbe Lampe: Dieses Verhalten ist pddagogisch kritisch und fir die Entwicklung von Kindern nicht férderlich, kann

Griine Lampe: Dieses Verhalten ist padagogisch richtig, gefallt Kindern aber nicht immer.
Kinder haben das Recht, Erklirungen zu bekommen und ihre Meinung zu duBern!

-/R;sourcenc-rient arbeiten

» Aufmerksam zuhdren
* Konsequent sein * Grenzen aufzeigen
+ Kinder in den Arm nehmen, wenn sie es mochten ® Kinder trésten und loben
» Professionelles Wickeln » Altersgerechte Aufklarung leisten
* Den Gefilhien der Kinder Raum geben * Massieren Gber der Kleidung
* Gemeinsam spielen # Kinder und Eltern wertschatzen
* Hilfe zur Selbsthilfe geben ® Regelkonform verhalten/konsequent sein
» Anleitung und Unterstiitzung beim An- und Ausziehen geben
» Altersgerechter Kérperkontakt (Unterstitzung beider

@rperpﬂege: z.B. eincremen, Haare kammen, Zdhne putzen)

4

Entnommen aus Kinderschutz in der Kindertagesbetreuung (LVR)
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3.5.4 Verhaltensanweisung bei potentiell gefahrlichem Verhalten

Auch in der Arbeit von Kindertagesstatten kommt es gelegentlich zu Situationen in denen
Kindern ihren Geflhlen oder ihnrem Willen durch aggressives oder gewalttatiges Verhalten
Ausdruck verleihen. Ein professioneller Umgang mit diesen Themen beinhaltet auch die
Bewusstmachung auf der Seite der Mitarbeitenden. Dazu bedarf es einer konkreten
Auseinandersetzung mit den maoglichen Situationen und deren Grinden. Dazu bekommen
alle Mitarbeitenden folgenden Text, der mit Diesen besprochen wird.

Einleitung

Auch in der Arbeit in einer Kindertagesstatte kann es zu Situationen kommen, die
potentiell gefahrlich sein konnen. Gerade in langjahriger Arbeit in einer Kindertagesstatte
begegnen uns immer wieder Kinder die besonders herausforderndes Verhalten zeigen.
Mitunter dul3ert sich dieses Verhalten auch in Handlungen die Gewalt ausdricken, wie
Schlagen, Kratzen, Beil’en und treten. Meist richtet sich diese Gewalt gegen andere
Kinder, selten aber auch gegen Mitarbeitende. Solche Situationen stellen Fachkrafte
immer wieder vor besondere Herausforderungen. Damit padagogische Fachkrafte in einer
solchen Situation die richtige Entscheidung treffen zwischen dem Schutz aller Kinder, dem
Selbstschutz und dem Schutz des gewalttatigen Kindes gilt es einige Grundprinzipien zu
achten, die dies sicher stellen sollen.

Ein klar strukturiertes, durchdachtes und dokumentiertes Vorgehen fuhrt dabei zu einer
Handlungssicherheit und einem rechtlich sicheren Rahmen fur eine eventuelle
Aufarbeitung der Situation. Eine klare Definition der Situation hilft wiederum bei der
Einschatzung der notwendigen und angemessenen Reaktion.

Definition: Wie gefahrlich ist die Situation und was ist zu tun?

Grundsatzlich gilt: Ein kérperliches Eingreifen ist nur dann notwendig, wenn
absehbar ist, dass als unmittelbare Folge der Handlung eine
Verletzung bei einer beteiligten Person entstehen wird.

Wir unterscheiden zwischen einer ,,gefahrlichen Handlung®, einer vielleicht
»gefahrlichen Handlung“ und ,,herausforderndem Verhalten*

Beispiele flur eine gefahrliche Handlung bei der korperlich eingegriffen werden sollte:
* Beillen, kratzen und kneifen ohne los zu lassen

» schlagen mit Gegenstanden und werfen von Gegenstanden auf Menschen
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schlagen oder treten von Kindern untereinander ( abwagen)

Beispiele flr eine vielleicht gefahrliche Handlung bei der nicht unbedingt kérperlich
eingegriffen werden muss:

schlagen oder treten von Kindern gegenuber Erwachsenen ( Das Verletzungsrisiko
ist meist gering)

Werfen von Gegenstanden

treten gegen Wande etc.

Beispiele fur herausforderndes Verhalten, bei dem auf keinen Fall korperlich eingegriffen
werden sollte:

Schreien, Wutanfall
Das Kind macht nicht, um was man es bittet
Das Kind ignoriert Fachkrafte

usw.

,» Im Zweifel muss die Fachkraft abwagen, ob eine Verletzung entstehen wird*

Was ist zu tun bei gefahrlichem Verhalten

Immer die Selbstkontrolle behalten. Aktiv ruhig bleiben
Selbstschutz beachten.
Kopf und Torso schitzen mit Handen

Das Kind, welches sich gefahrlich verhalt, immer mit so wenig Kraft wie nétig von
der Tat abhalten.

Das Kind nur in letzter Instanz festhalten
Wenn das Kind festgehalten werden muss, dann nur an der Kleidung.
Nachsorge treffen. Fir alle Beteiligten.

Evtl. Rettungsdienst usw. anrufen.

Was ist zu tun bei vielleicht gefahrlichem Verhalten

Immer die Selbstkontrolle behalten. Aktiv ruhig bleiben.
Wachsam die Situation beobachten

Mit dem Kind, den Kindern sprechen.
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» Selbstschutz beachten.

* Ausweichen, Kopf und Torso schitzen

Was ist zu tun bei herausforderndem Verhalten
* Immer die Selbstkornrolle behalten. Aktiv ruhig bleiben.
* Wachsam die Situation beobachten.
* Mit dem Kind sprechen. Evtl. in Ruhe lassen

* Das Kind begleiten. Im Trost spenden. Wasser anbieten etc.

,Die Fachkraft ist der Profi und behandelt jedes Kind in jeder Situation mit
Wiirde und Respekt*

Was ist zu tun nach der Situationen

Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit auch in extremen Situationen gehort eine fachliche
Vorbereitung, ein professioneller Umgang in der Situation und eine sachliche
Dokumentation der Situation. Nur so kdnnen solche Situationen aufgearbeitet werden und
es wird fur alle Beteiligten moralische und rechtliche Sicherheit hergestellt, indem ein
begrindbares reflektiertes und fachliches Vorgehen ersichtlich ist.

* Die Dokumentation solle sachlich sein

* Die Dokumentation beinhaltet: Ort, Datum, Uhrzeit, Wer war beteiligt? Was ist
passiert? Was wurde danach unternommen? Wer dokumentiert?

» Die Dokumentation kann stichpunktartig erfolgen. Sie sollte aber so detailliert sein
wie maoglich.

* Die Dokumentation dient als Besprechungsgrundlage zur Aufarbeitung, als
Grundlage und Absicherung gegenuber den Erziehungsberechtigten, dem Trager
und weiteren Institutionen.

,»» Was nicht dokumentiert wurde,ist nicht passiert*
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3.5.5 Verhaltensanweisung zu beziehungsvoller Pflege

Haltung und Einfuhrung

Beziehungsvolle Pflege ist eine padagogische Kernaufgabe. Beziehungsvolle Pflege
basiert auf Respekt und Achtung vor der Personlichkeit des Kindes und wahrt dabei
personliche Grenzen des Kindes, das Empfinden der eigenen Intimsphare und das
Bestreben nach Autonomie. Zentrales Anliegen ist die Befriedigung der Grundbedurfnisse
aller Kinder nach korperlichem Wohlbefinden, Sicherheit, liebevoller Zuwendung,
Assistenz und Explorationsunterstitzung. Beziehungsvolle Pflegesituationen unterstitzen
das Kind in der Entwicklung von Selbststandigkeit und in der Wahrnehmung von
Selbstwirksamkeit. Sie starken das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefiihl des Kindes.
Zudem haben Sie einen grolen Einfluss auf die Entwicklung einer gesunden
Korperwahrnehmung und die spatere Fahigkeit sich selbst und andere als wertvoll und
liebenswert zu betrachten. Daher listen wir im folgenden ein Raster auf, welches das zu
erwartende Verhalten der Mitarbeitenden beschreibt. Grundlegend halten wir uns dabei bei
allen Vorgangen an folgende Prinzipien.

Grundprinzipien
» Alle Vorgange sind stets auf das Kind zentriert

* Wir achten die Grenzen des Kindes. Einzige Ausnahme darf eine unmittelbare
Gefahrdungssituation darstellen.

*  Wir achten den Willen des Kindes und handeln nicht gegen diesen. Einzige
Ausnahme darf eine unmittelbare Gefahrdungssituation darstellen.

*  Wir sprechen stets angemessen, kindgerecht, ruhig und besonnen.
Begriufung

* Kind aktiv wahrnehmen.

* Das Kind mit dem Namen begrufien.

* Info Uber das Kind (kurze Absprache mit den Eltern).

* Kind Zeit geben, um sich zu verabschieden und gegebenen falls Hilfe anbieten.
Abschied von den Eltern

* Aufindividuelle Rituale eingehen, Z:B: winken, hinaus schubsen, kiissen, zur Ture
begleiten

* Mitbringen von Kuscheltieren usw.,um den Kindern den Abschied zu erleichtern.
Freispiel
* Wir handeln situationsorientiert.

*  Wirregen an.
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Wir geben Impulse.
Wir leiten an.
Wir sind neugierig auf das Spiel der Kinder

Wir helfen bei Konflikten zur Selbstlésung

Frihstiick

Wir bieten eine einladende Fruhstiuckssituation an (Dekoration der Tische und des
Bistro usw.).

Wir fuhren Tischgesprache.

Wir bieten Hilfestellung.

Wir setzen uns dazu.

Wir férdern die Selbstandigkeit (z.B. Getranke einschutten).

Wir achten auf Esskultur.

Wir bieten den Kindern wahrend des ganzen Tages Wasser an, welches sie

sich selber nehmen kénnen.

Morgenkreis

Wir erinnern die Kinder durch unterschiedliche Signale an den Morgenkreis (z.B.
akustisches Signal, durch sprachliche Erinnerung).

Wir beginnen den Morgenkreis mit einem festen Ritual, z.B. mit einem
Begrufungslied.

Wir gestalten danach den Morgenkreis individuell, den Interessen der Kinder
angepasst.

Wir sind offen fur Impulse der Kinder.

Wir besprechen den Tagesablauf, z.B. Mittagessen, Tagesaktionen, Angebote
Wir geben den Kindern Raum und Zeit, Erlebtes zu erzahlen.

Wir machen evtl. Kreisspiele und singen Lieder.

Wir nehmen die Nahe und Distanz der Kinder wahr.

An — und Ausziehen

Wir sprechen mit den Kindern ab, was wir anziehen mussen.

Wir férdern die Selbstandigkeit. ,Hilf mir es selbst zu tun.”

Wir helfen beim Umziehen oder geben Hinweise.

Wir lassen die Kinder, in einem bestimmten Rahmen, eine eigene Auswahl

treffen.

Schutzkonzept der evangelischen Kindertagesstdtte Villa Regenbogen Seite 19



AuBengeldande

Das Spielmaterial ist jeder Zeit fur die Kinder zuganglich.

Wir beobachten Spiel- und Konfliktsituationen und agieren eventuell.

Wir fordern hier die Selbstandigkeit und Rucksichtnahme.

Wir geben Impulse und bringen uns evtl. in Spielsituationen ein.

Wir trosten die Kinder bei Verletzungen und versorgen diese gegebenenfalls.

Wir sind Ansprechpartner fur alle Kinder.

Mittagessen

Handewaschen

Gemeinsames Tischdecken, gemdutliche Atmosphare schaffen.
Evtl. Latzchen anziehen.

Evtl. langes Haar zusammen binden.

gemeinsames Gebet oder Tischspruch sprechen.

Verteilen der Getranke und des Essens.

Probierhappen anbieten.

Altersentsprechend konnen die Kinder sich die 2. Portion selber nehmen.
Wenn notwendig, geben wir den Kindern Hilfestellung.
Tischkultur wird beachtet.

Tischgesprache werden gefuhrt.

Spater Essen anbieten, z.B. wenn die Kinder vor der Mahlzeit eingeschlafen sind.

Zahneputzen

Das Zahneputzen wird auf freiwilliger Basis angeboten.
Hilfe anbieten und begleitend anwesend sein.

Hygienemalinahmen beachten.

Schlafen

Kein Kind wird zum Schlafen gezwungen oder bewusst wach gehalten.

Vorbereitung auf das individuelle Schlafen, Rituale und Bedurfnisse beachten, z.B.
Schnuller, Kuscheltier, eigenes Kissen, evtl. Hand halten.

Wir treffen Absprachen mit den Eltern.
Wir geben jedem Kind die Zeit, die es zum Aufwachen braucht.

Danach werden die notwendigen Pflegerituale durchgefuhrt.
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* Die Kinder schlafen in einem Schlafraum oder in einem Nebenraum.

» Kinder der U3 Gruppe werden von einer padagogischen Fachkraft betreut, spater
kommt evtl. nach einer Prufung der Situation ein Babyphone zum Einsatz.

Snackpause

*  Wir bieten Obst, Rohkost, gesunde Snacks und Getranke am Nachmittag an.

*  Wir nehmen am Tisch gemeinsam die Zwischenmahlzeit ein.
Abholphase

* Den Blickkontakt zum Kind und den Eltern suchen.

* Verabschiedung mit einer freundlichen, dem Kind zugewandten Haltung.

* Information an die Eltern, wie der Tag des Kindes gewesen ist.

» Unterstutzung der Eltern bei Schwierigkeiten in der Abholphase.
Uberginge

* Dem Kind die notwendige Zeit geben, bis es bereit ist.

* Eine ruhige, offene Haltung gegenuber dem Kind.

* Einschatzen der Situation vom padagogischen Personal.

* Ruhige Ansprache.
Trosten

« Situation einschatzen.

* Auf die Bedurfnisse der Kinder eingehen.

Wenn das Kind es mochte, entweder auf den Arm/Schold nehmen, streicheln,
ansprechen.

* Bei Verletzungen Wunde versorgen und dokumentieren.
» Zuspruch an das Kind.
* Anbieten eines Kuscheltieres.
* Ablenken bei Bedarf
* Kind ernst nehmen.
Naseputzen
* Forderung der Selbstandigkeit.
* Hilfe anbieten.
* Erklaren, was man gerade macht.

* Gegebenenfalls unterstitzen.
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Vermeiden, bzw. unterlassen von negativen Kommentaren.

Einmaliges Benutzen von Papiertaschentuchern.

Hande waschen

Den Kindern vermitteln, dass es heutzutage noch wichtiger ist, sich in vielen
Situationen die Hande zu waschen.

Vermeidung von der Verbreitung von Viren und Bakterien.
Die Kinder dabei unterstutzen, sich die Hande richtig mit Seife zu waschen.
Durch Experimente den Kindern die richtige Technik verdeutlichen.

Plakate zum richtigen Handewaschen aufhangen.

Sonnenmilch

Eigene Sonnenmilch des Kindes verwenden.

Eincremen, wenn maglich, durch die Bezugserzieherin.
Fordern der Selbstandigkeit (selber eincremen am Spiegel).
Hilfe anbieten und unterstitzen.

Nach jedem Kind wascht sich die Erzieherin die Hande.

Wickeln

Unterlassen von negativen Kommentaren bezuglich der Auscheidungen
Beachtung der Hygienevorschriften (Handschuhe).

Kommunikation mit dem Kind, z.B. durch Ansprechen, Singen oder Beobachtungen
im Wickelraum.

Wickeln bei Verweigerung

Liebevolle Ansprache (Erklarungen).
Ein spateres Mal versuchen.
Spielzeug mitnehmen.

Eine andere Person geht.

Zeit lassen.

Sauberkeitserziehung

Hilfe beim ,Sauber werden® geben.
Liebevolles Erinnern
Begleiten zum Toilettengang, bzw. dieses Anbieten.

Hilfe beim eventuellen Kleidungswechsel (in einem geschitzten Raum).
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* Fodrderung der Selbstandigkeit.

» Bei einem ,Malheur” nicht schimpfen, bzw. Kommentare vermeiden; gegebenenfalls
trostende Worte finden (z.B.: Das ist nicht schlimm, das kann jedem passieren).

* Ausreichend Zeit geben.
* Schuldzuweisungen vermeiden.

» Hilfe bei der Sauberkeitserziehung: Passende Kleidung, z.B. Jogginghose oder
Pampers Trainer in Absprache mit den Eltern.

* Kein Kommentar zu den Ausscheidungen treffen
Saubern nach dem Toilettengang

» Bei kleineren Kindern geben wir die nétige Hilfestellung.

* Wir fragen die Kinder, wer lhnen helfen soll.

* Nach und nach férdern wir die Selbstandigkeit (Kinder putzen sich selber den Po
ab).
* Auf Wunsch der Kinder findet ein Nachputzen statt.

* Nur neutrale Kommentare zu den Ausscheidungen abgeben

3.5.6 Handlungsanweisung bei grenzverletzendem Verhalten

Als Pravention und klares Zeichen fur ein angemessenes Verhalten bekommen alle
Mitarbeitenden zu Beginn ihres Dienstes die Handlungsanweisung bei grenzverletzendem
Verhalten. Darin ist klar geregelt, welches Verhalten von den Mitarbeitenden erwtnscht ist
und was die Konsequenzen bei Ubertretung sind. Dadurch wird zum einen der Rahmen
gesteckt wie ein Miteinander in der Einrichtung aussehen soll und zum anderen wird auch
die Erwartung an die Mitarbeitenden zur sozialen Kontrolle definiert.

Definition:

Unterschieden werden Grenzuberschreitungen in drei Formen:
1. ,Unbeabsichtigtes” grenzverletzendes Verhalten
2. Ubergriffiges Verhalten

3. Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt

Definition ,,Unbeabsichtigtes* Grenzverletzendes Verhalten (Handlungen und
AuBerungen) der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters gegeniiber Kindern:

* ist unbeabsichtigt und oft unbewusst
* unreflektiertes Handeln
* akzeptierte Kultur (,das haben wir immer so gemacht®)
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* lassen sich im Alltag nicht vermeiden, da jeder seine Grenzen unterschiedlich setzt

und Verletzungen unterschiedlich empfindet
Dieses resultiert aus:

» fachlichen bzw. persénlichen Unzulanglichkeiten
» fehlende Sensibilitat
* Mangel an eindeutigen Regeln

Beispiele:

* Kind ohne Ankundigung die Nase abputzen

* Kind ungefragt anziehen (damit es schneller geht)

* Kind muss beim Essen probieren

* im Beisein des Kindes uber das Kind (abwertend) sprechen
* abwertende Bemerkungen (,stell dich nicht so an)

» Sarkasmus oder Ironie benutzen

* Kind ignorieren

* Kind ,stehenlassen®, Augen verdrehen, wenn es was erzahlt

Handlungsanweisung: ,,unbeabsichtigtes” grenzverletzendes Verhalten der
Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters gegentiber Kindern:

* beobachten und eingreifen, anschliefend mit dem MA besprechen
* evtl. mit dem Kind aufarbeiten

* im Kleinteam besprechen

* achtsam sein, im Wiederholungsfall Leitung ansprechen

* Regeln nochmals verdeutlichen/besprechen

Definition Ubergriffiges Verhalten der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters gegeniiber

Kindern:

* passieren nicht zufallig und nicht unbeabsichtigt
* bewusstes Missachten der Grenzen von Kindern
* bewusstes Missachten von gesellschaftlichen Normen und Regeln
* bewusstes Missachten von fachlichen Standards

dieses resultiert aus:
* unzureichendem Respekt gegenuber Kindern
* Missachtung des Widerstandes von Kindern

* hinwegsetzen Uber vereinbarte Haltung und Grundsatze der Einrichtung
+ bewusstes Angstigen und BloRstellen des Kindes
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Beispiele:

* Kind so lange sitzen lassen bis es aufgegessen hat
» separieren des Kindes (,Strafbank®)
* Kind mit Befehlston ansprechen

» Vorfuhren des Fehlverhaltens (z.B. anderen Kindern vom Fehlverhalten erzahlen,

damit sie das Kind auslachen sollen)

» Vorfuhren eines Kindes vor anderen (Kind muss sich mit nasser Hose den anderen

zeigen)
* Kind mit voller Windel abholen lassen
» Pflegesituation in einem unzureichend geschutzten Bereich

Handlungsanweisung: Ubergriffiges Verhalten
* eingreifen, einmischen
» Kollege:in unterstitzen, ggf. aus der Situation herausholen
* im Nachhinein Gesprach flhren
* dokumentieren
* Leitung informieren
* je nach Situation: Ermahnung, Absprachen, Vereinbarung treffen
* Unterweisung, ggf. Hilfsangebot, z.B. Fortbildung, Beratungssprechstunde
* bei wiederholten Male, Reflexion, Fallgesprach im Team
* evtl. Gesprach mit dem betroffenem Kind
» Grundsatze der Einrichtung nochmals verdeutlichen, auf Einhaltung achten

Definition Strafrechtlich relevante Formen von Gewalt der Mitarbeiterin/ des
Mitarbeiters gegeniiber Kindern:

Diese Formen sind Straftaten und im Rahmen des Strafgesetzbuches (StGB)
normiert.

* Korperverletzung
* Sexuelle Notigung und Missbrauch

Beispiele:

* Kind, was die Fachkraft gebissen hat, zurtickbeil3en
* Kind schlagen

* Kind treten

* Kind schiutteln

* Kind am Arm hinter sich her zerren

* Kind einsperren oder aussperren

* Kind zum Essen zwingen (z.B. Essen gegen den Willen des Kindes in den Mund

schieben)

* Kind zum Schlafen zwingen (z.B. Kind durch Koérperkontakt am Aufstehen hindern)
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Handlungsanweisung: Strafrechtlich relevante Formen

+ Sofort eingreifen

* Mitarbeiter:in separieren

* Leitung informieren

» Trager informieren

* Fachberatung/LVR informieren

* Klarung im Gesprach (Ltg/MA)

* Dokumentation

* Freistellung bis zur Klarung

* Abmahnung, ggf. Kindigung

* Eltern des Kindes informieren

» Rat der Tageseinrichtung informieren
* Vorfall in der Gruppe mit Kindern aufarbeiten

Handlungsanweisung bei ubergriffigem Verhalten von Eltern an Kindern:

» einmischen/ansprechen

* Gruppenkollegin/Kollege und Leitung informieren

* dokumentieren

* (Gesprach anbieten

* je nach Situation und Haufigkeit ein Hilfsangebot (Beratungsstelle)vermitteln

Handlungsanweisung bei strafrechtlich relevante Formen der Gewalt von Eltern an
Kindern:

* eingreifen

» Situation besprechen

* Leitung informieren

» Trager informieren

* Beratung durch Kinderschutzfachkraft, Beratungsstelle, Jugendamt
*  Besprechung im Team

» gdf. in der Gruppe besprechen, wenn Kinder anwesend waren

* je nach Vorfall §8a beachten und dementsprechend handeln

Handlungsanweisung bei uibergriffigem Verhalten eines Kindes zu einem anderem
Kind

« Situation beobachten

* gdf. eingreifen

* Klarung mit allen Beteiligten, moglichst im Einzelkontakt

* Entschuldigung — Absprachen (Konsequenzen)

* mit Gruppenkollegin/Gruppenkollegen besprechen, bzw. informieren
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Handlungsanweisung bei gewalttatigem Verhalten eines Kindes gegeniiber eines
anderen Kindes

» sofort eingreifen

» ggf. verletztes Kind versorgen

* Klarung mit allen Beteiligten, moglichst im Einzelkontakt
* dokumentieren

* Kolleginnen/Kollegen informieren

* Leitung informieren

* Eltern beider Kinder informieren

* je nach Vorfall, Verfahren nach §8a SGB VIII einleiten

Handlungsanweisung bei grenzverletzendem/ubergriffigem Verhalten von mir selber

* in der Situation: Kollegin/Kollegen um Unterstutzung bitten
o die Situation abgeben
o aus der Situation ,rausgehen®

* Kollegin/Kollegen, ggf. Leitung informieren

* Reflexion/Fallgesprach im (Klein-)Team

» ggf. Gesprach mit dem Kind (der Erwachsene Ubernimmt die Verantwortung fur sein
Verhalten)

* Um Entschuldigung bitten beim Kind und bei den Eltern

» gdf. Eltern informieren

Beispiele fur grenzverletzendes/ubergriffiges Verhalten einer Mitarbeiterin/eines
Mitarbeiters gegeniiber einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters

* abwertende Bemerkung

« Sarkasmus/Ironie

» Kollegin/Kollege ignorieren, stehen lassen, Augen verdrehen
* bei Eltern /Leitung ,vorfihren®

» fehlende Sensibilitdt/Empathie

* Dinge unterstellen

Handlungsanweisung bei grenzverletzendeml/iibergriffigem Verhalten einer
Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters gegenuber einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters

* beobachten

» mit Beteiligten das Gesprach einzeln suchen
« Sachverhalte klaren

» ggf. Leitung informieren

» ggf. Team einbeziehen

» Hilfsangebote anbieten
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* je nach Vorfall »Trager informieren
» Coaching, Supervision

Beispiele fur grenzverletzendes/iibergriffiges Verhalten einer Mitarbeiterin/eines
Mitarbeiters oder Praktikantin/Praktikant gegeniiber Eltern und umgekehrt

 verbaler Angriff

« abwertende Bemerkung

* Ignoranz

« einmischen in Erziehersituationen
* unzureichender Respekt

* angemessene Wortwahl und Ton

Handlungsanweisung bei grenzverletzendem/ubergriffigem Verhalten einer
Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters oder einer Praktikantin/eines Praktikant gegeniiber
Eltern

* ansprechen

» ggf. das Gesprach suchen

* Entschuldigung oder Absprache

+ evtl. Leitung informieren

» bei massiven Vorfallen —Supervision — Coaching

» Trager informieren

Handlungsanweisung bei grenzverletzendem/ubergriffigem Verhalten von Eltern
gegenuber einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters oder einer Praktikantin/eines
Praktikanten

 Situation beobachten

* Gesprach mit betroffener Kollegin/betroffenem Kollegen suchen
* Unterstutzung anbieten

» ggf. Leitung informieren

* Gesprach mit Elternteil suchen

* bei Eskalation —sofortiges Eingreifen

Handlungsanweisung bei gewalttatigem Verhalten von Eltern gegeniiber
Mitarbeiter*in

» sofortiges Eingreifen und Selbstschutz beachten
* Leitung informieren

» ggf. Polizei alarmieren

» Trager informieren

Handlungsanweisung bei ubergriffigem oder gewalttatigem Verhalten von Eltern
gegeniiber Eltern
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» sofortiges Eingreifen und Selbstschutz beachten
* Leitung informieren

» der Kita verweisen

» ggf. Polizei informieren

3.6 Mitarbeiterfursorge
3.6.1 Teamentwicklung

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Pravention auf der Ebene der Mitarbeitenden ist die
Teamentwicklung. Durch regelmaRige Konzeptionstage und Teamsitzungen werden viele
Themen die die Kindertagesstatte betreffen immer wieder reflektiert und angepasst.
Bedarfsorientiert werden auch Themen die Mitarbeitenden betreffend an den
Konzeptionstagen besprochen. Durch Methoden unterstutzt soll damit die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden gesteigert werden, indem Optimierungsmaoglichkeiten der taglichen
Arbeit gefunden werden. Der Umgang mit Stress, ein gelungener Weg der Kommunikation
untereinander und eine klare Nachvollziehbarkeit sind wichtige Punkte der Pravention auf
der Ebene der Mitarbeitenden. Mitarbeitende die moderaten Stress ausgesetzt sind und
sich wertgeschatzt fihlen neigen weniger zu unbeabsichtigten Grenzverletzungen. Die
Befahigung zur Selbstflrsorge ist ist dabei ein grol3es Ziel.

Konkret bedienen wir uns dabei auch einem Verhaltenscodex der Mitarbeitenden,
regelmafdigen Mitarbeitendengesprachen und einem klaren Ablauf der Teamsitzungen die
auch Konflikte mit einschlief3t.

3.6.2 Grundfragen zur Verminderung von grenzverletzendem Verhaltens

In regelmafiigen Abstanden besonders bei an einem Anstieg des allgemeinen Stresslevels
bedienen wir uns folgenden Grundfragen um gemeinsam nach Lésungen zu suchen.

»Was kann getan werden, um Grenzuberschreitungen zu vermindern?

Klare Verhaltensregeln konnen helfen, die Grenzen einzuhalten und zu respektieren.
Ein Verhaltenskodex schreibt Regeln fest, hinsichtlich eines professionellen
Umgangs mit Nahe und Distanz, angemessenen Verhaltensweisen im Umgang mit
Kindern und gibt gleichzeitig Mitarbeitenden Handlungssicherheit und Orientierung.
Der Verhaltenskodex stellt die Kultur des Umgangs in einer Einrichtung in den
Mittelpunkt, zeigt, dass in dieser

Einrichtung konstruktiv mit Einhaltung und Versto3 gegen Regeln agiert wird.
Ausdruck der Haltung zu Grenzen kénnen schriftliche Regeln, ein Verhaltenskodex
und eine reflexive Teamentwicklung darstellen. Es wird eine Kultur der Achtsamkeit
gelebt, Ubertretungen und Fehler werden offen angesprochen und reflektiert. Jede
Kindertagesstatte bendtigt einen eigenen Verhaltenskodex
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Impulse zum Nachdenken bzw. fiir ein Gesprach:

* Welche Grinde fuhren zu Grenzuberschreitungen (strukturelle oder
personliche)?

* In welchen Situationen kommt es zu Grenzuberschreitungen?

» Ist mein Korperkontakt sensibel und lediglich flr die Dauer der Versorgung
(z.B. Pflege, Trost)?

« Sind meine Sprache und Wortwahl respektvoll?

» Spreche ich Kinder mit Kose- oder Spitznamen an?

» Gehen wir achtsam mit Fotos und Medien um? Verwende ich nur Kameras
oder Fotoapparate der Einrichtung?

Vorbeugende MaBnahmen/Strukturen zum hinterfragen

* Rollenklarheit (z.B. wer gehort zur Familie? Wo stehe ich als Fachkraft?)

» sichere Handlungsleitlinien (z.B. was bewegt uns das Kindeswohl zu achten;
nicht nur, aus gesetzlichen Grinden?)

» Kkollegiale Beobachtung/kollegiale Beratung (z.B. Wie gebe ich Feedback?
Werden die Feedbackregeln berucksichtigt?)

* QE-Standards (z.B. Verantwortung der padagogischen Fachkrafte, Erziehung)

» kontinuierliche Reflexion des padagogischen Handelns (z.B. Teamsitzung,
Supervision)

» klare Ablaufe (z.B. Prozessbeschreibungen)

« fehlerbejahendes Klima schaffen (z.B. wie reagieren die anderen Fachkrafte
darauf, wenn ich Uber ein eigenes Fehlverhalten spreche?)

» sensibles Vorgehen (z.B. wie ist der Wickel- und Schlafbereich gestaltet? Sind
die Tdren offen oder geschlossen in der Einrichtung?)

» Gestaltung des Dienstplans (z.B. Einhalten des Notfallplans, um einer
Uberforderung der Fachkréfte vorzubeugen)

3.6.3 Fehler bejahende Teamkultur

Ein besonders wichtiger Aspekt bei der Pravention zum Schutz der Kinder ist eine Fehler
bejahende Teamkultur. Wie in der Einrichtung mit Fehlern umgegangen wird und wie diese
aufgearbeitet werden ist entscheidend daftir ob auch Grenzverletzungen thematisiert
werden durfen. Nur durch eine Fehler bejahende Teamkultur kann ein offener und
angstfreier Umgang miteinander und auch vor den Autoritaten entstehen. Zur Findung und
Festigung eines wertschatzenden Klimas gegenuber Kindern, Eltern und Mitarbeitenden
ist dies unabdingbar. Ob man untereinander Kritik iben und Fragen zum Verhalten stellen
darf, sollte nicht durch Angst, Loyalitat oder Hierarchie beeinflusst sein. Flankierend dazu
haben wir als Mitarbeitende der evangelischen Kirchengemeinde Dulken jederzeit die
Moglichkeit uns an unsere MAV und den Pfarrer der Gemeinde zu wenden.

3.6.4 Fortbildung und Supervision
Bei Bedarf und auf die Gesamtkonzeption der Einrichtung hin planen wir Fortbildungen zu
unterschiedlichen Themen die auch den Kinderschutz betreffen. Zusatzlich zu diesen

Fortbildungen haben wir mit der evangelischen Beratungsstelle der Diakonie in Viersen

Schutzkonzept der evangelischen Kindertagesstdtte Villa Regenbogen Seite 30



einen Supervision und Teamcoaching Prozess begonnen, der die Zusammenarbeit im
Team weiter starken soll.

Intervenierender Kinderschutz

Trotz eines umfassenden praventiven Kinderschutz ist es nicht zu einhundert Prozent
auszuschlief3en, dass es dennoch zu grenzverletzenden oder Ubergriffigem Verhalten von
Kindern untereinander oder von Erwachsenen zu Kindern kommen kann. Zudem
beschreibt intervenierender Kinderschutz auch den Umgang mit meldepflichtigen
Ereignissen die manchmal stark durch den Zufall bedingt sind, wie bei plétzlicher
Unterbesetzung oder Naturkatastrophen. Um fur diese Falle klare Ablaufe zu haben
widmet sich dieses Schutzkonzept auch den eingetretenen Fall bei dem Intervention nétig
ist. Dabei unterscheiden wir grundlegend zwischen einer Grenzverletzung und einem
Ubergriff. Eine Grenzverletzung kann gelegentlich vorkommen. Meist ist eine
Grenzverletzung unbeabsichtigt und entsteht aus Stresssituationen oder personlichen
Unzulanglichkeiten der handelnden Person, wie mangelnde Reflexionsfahigkeit oder
ungeubte Kritikfahigkeit. In diesem Fall greift auch erneut Pravention, wenn auch
interveniert werden musste. Ein Ubergriff hingegen ist zielgerichtet und zuweilen auch
geplant und geschieht nicht unbeabsichtigt. Ein Ubergriff ist nicht immer ein sexueller
Ubergriff, sondern kann ohne ein sexuelles Interesse des Téters stattfinden. Dazu z&hlt
zum Beispiel auch der Zwang zum Schlafen oder aufessen und auch eine bewusste
Vernachlassigung von Grundbedurfnissen des Kindes wie unzureichendes Wickeln oder
mangelnde Versorgung mit Getranken.

Beide Situationen, die Grenzverletzung und auch ein Ubergriff kann durch Erwachsene
und auch Kinder stattfinden. Bei Erwachsenen kommt jedoch grundsatzlich zum tragen,
dass es sich zudem immer um einen Machtmissbrauch handelt und der Ubergriff eine
traumatische Erfahrung darstellen kann, der die positive Entwicklung des Kindes
mafgeblich beeintrachtigt.

Zur Kategorisierung von Grenzverletzungen bedienen wir uns der Handlungsanweisung
bei grenzverletzenden Verhalten unter Punkt 3.5.6. Diese Handlungsanweisung wurde im
Zuge der Einfuhrung des Qualitatsmanagement fur Kindertagesstatten des Kirchenkreis
Krefeld und Viersen erstellt.

4 Intervenierender Kinderschutz bei Grenzverletzungen von Kindern

Grenzverletzung gehdren unter Kindern im Alter der Kindertagesstatte zur Tagesordnung.
Erst im Laufe ihrer Entwicklung lernen Kinder ihre Bedurfnisse, Wiinsche und Interessen
durch zu setzen ohne die Grenzen von anderen zu missachten oder sich selbst zurtck zu
nehmen. Daher gehdrt auch die Intervention bei Grenzverletzungen unter Kindern zum
Alltag einer Kindertagesstatte. Diese alltaglichen Grenzverletzungen werden bei uns
individuell padagogisch begleitet unter der Achtung der Personlichkeit der beteiligten
Kinder. Viele Grenzverletzungen fuhren auch unter Berucksichtigung von Partizipation zu
einer Auseinandersetzung der gesamten oder Teilen der Kindergruppe mit diesem Thema.
Wichtiger Aspekt ist jedoch, dass die grenzverletzenden Kinder unmittelbar dazu
aufgefordert werden die Grenze des anderen Kindes wieder zu achten. Dies kann aber
auch durch die Starkung des Kindes geschehen, dessen Grenzen uberschritten wurden.
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Maogliche Grenzverletzungen unter Kindern kénnen sein:

*  Wegnahme von Gegenstanden
* Schubsen und Drangeln

* Rangeleien

* an der Hand mit sich ziehen

* etc.

4.1 Intervenierender Kinderschutz bei Ubergriffen von Kindern

Anders als bei Grenzverletzungen durch Kinder gibt es eine feste Struktur die einzuhalten
ist, wenn Kinder Ubergriffig gegenuber anderen Kindern geworden sind.

Wird eine korperliche/sexuelle Handlung zwischen Kindern beobachtet oder wird Gber
diese berichtet, sollte zunachst geklart werden: Was sehe ich und wie reagiere ich? Um
diese Frage beantworten zu kdénnen halten wir uns das erarbeite Wissen der kindlichen
psychosexuellen Entwicklung (siehe 1.3) vor Augen. Diese Entscheidung muss mitunter
sehr schnell getroffen werden. Sollte dadurch deutlich werden, dass es um kindgerechte
korperliche/sexuelle Handlungen geht, also um eine entwicklungsgeméaie korperliche
Neugier von Kindern, so thematisieren wir die Situation padagogisch betrachtet und
besprechen diese in den Teamsitzungen der Einrichtung. So stellen wir, durch den
padagogischen Austausch, Orientierung und Fachlichkeit im Umgang mit der kérperlichen/
sexuellen Entwicklung von Kindern sicher. Dabei orientieren wir uns an der Haltung die
durch den sexualpadagogischen Teil der Konzeption dargestellt ist. Grundlegend ist zu
unterscheiden ob die Kinder eine normale korperliche/ sexuelle Handlung vorgenommen
haben oder ob ein korperlicher/sexueller Ubergriff stattgefunden hat.

»Hat ein kérperlicher/ sexueller Ubergriff stattgefunden ist unmittelbar
pddagogisch einzugreifen*
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1. Was sehe ich?

beteiligte Kinder tun dies freiwillig Unfreiwilligkeit von mindestens
Machtgefalle nicht vorhanden einem Kind

Handlungen entsprechen Machtgefélle vorhanden

kindlicher Sexualitat Gegebenenfalls Handlungen aus dem

Bereich der Erwachsenensexualitat

2. Wie reagiere ich?

Entsprechend dem zwingende Intervention nach

padagogischen Konzept und fachlich festgelegten Standards

der eigenen Schamgrenze im Sinne des Kinderschutz-
(Konzeptes)

Handelt es sich bei ereigneten Situation um einen Ubergriff unter Kindern, dann handeln
wir unmittelbar nach folgenden Raster aus der Handreichung ,, Kinderschutz in der
Kindertagesbetreuung® des LVR- Landesjugendamt Rheinland.

1. Zuwendung zum passiven/betroffenen Kind

Zunachst sollte das passive/betroffene Kind die ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.
Besonders wenn Impulse wie Wut, Arger, Erschiitterung oder Unverstandnis spiirbar sind,
sollten Fachkrafte zunachst ruhig bleiben und sich dem passiven/betroffenen Kind allein in
einem Gesprach widmen. Das passive/betroffene Kind sollte die Mdglichkeit bekommen,
in Ruhe mit der Person seines Vertrauens zu sprechen. Ein gemeinsames Gesprach mit
den beteiligten Kindern ist zu diesem Zeitpunkt nicht zielfihrend. Es birgt die Gefahr, dass
sich die Macht-Dynamik des Ubergriffs fortsetzt und das passive/betroffene Kind im
Gesprach um seine Glaubwurdigkeit ringen muss. Es geht zu diesem Zeitpunkt primar um
den Schutz des passiven/betroffenen Kindes und nicht um Klarung der Situation (AJS
2018: 0.S.). Keinesfalls sollte die Botschaft ,dazu gehdren immer zwei!“ transportiert
werden, wie es vielleicht bei Konflikten bzw. Streitschlichtungen der Fall ist. Hier benétigt
das Kind unbedingt eine parteiliche Haltung der Fachkraft, da kdrperliche/sexuelle
Ubergriffe nicht auf Augenhdhe stattfinden und das passive/betroffene Kind immer
unterlegen ist. Daher sollte zunachst das passive/betroffene Kind die uneingeschrankte
Unterstitzung seiner Vertrauensperson bekommen. Sie kann deutlich machen, dass dem
Kind geglaubt wird, es keine Schuld an den Ubergriffen hat, es ein Recht auf Schutz und
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Wahrung seiner Grenzen hat und dass das aktive/Ubergriffige Kind sich falsch verhalten
hat. Es sollte verdeutlicht werden, dass die Vertrauensperson dafir sorgen wird, dass sich
diese Situation nicht wiederholt. Durch die Vermittlung dieser Sicherheit und dem Schutz
vor weiteren Ubergriffen kann die Ohnmachtserfahrung des passiven/betroffenen Kindes
langsam nachlassen, da das aktive/Ubergriffige Kind nicht langer als Ubermachtig erlebt
wird.

Botschaften die dem betroffenen Kind helfen kdnnen sind:

Ich glaube dir.

Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist.

Du darfst ,schlechte Geheimnisse® weitererzahlen.
Der Ubergriff war falsch.

Es ist gut, dass du mir davon erzahlt hast.

Ich helfe dir.

Alle deine Gefuhle sind in Ordnung.

(vgl. AWO Shukura 2014: 22)
2. Zuwendung zum aktiven/ubergriffigen Kind

Mit der Haltung der deutlichen Grenzsetzung sollte dann das Gesprach mit dem
aktiven/Ubergriffigen Kind im Anschluss stattfinden. Das Ubergriffige Verhalten des Kindes
muss deutlich bewertet und strikt verboten werden ohne dabei das Kind selbst
abzulehnen. Deutlich werden muss, dass sein Verhalten negativ bewertet wird, nicht das
Kind selbst! Auch bei dem aktiven/ubergriffigen Kind spielen Scham und die Angst vor
gravierenden Konsequenzen eine grofde Rolle, auch sein Schutz vor negativen
Entwicklungen und Ausgrenzung muss sichergestellt werden (vgl. Freund 2014: 30).
Wichtig ist, dass die Verletzungen und Krankungen des passiven/betroffenen Kindes nicht
in Frage gestellt werden. Um sein Verhalten andern zu konnen, braucht das aktive/uber-
griffige Kind eine hinreichende Unterstitzung durch eine Fachkraft, die klar in ihrem
Verhalten ist, keinen Raum fur Zweifel Iasst und deutliche Grenzen setzt. So bekommt das
aktive/Ubergriffige Kind die Moéglichkeit, sich von seinem Verhalten distanzieren und seine
sozialen Interaktionen verandern zu konnen. Gelingt es dem aktiven/ubergriffigen Kind,
sich an die vereinbarten Malinahmen Uber einen festgelegten Zeitraum zu halten, sollten
dessen Anstrengungen von den Fachkraften anerkannt werden. Erfolgt diese konsequente
padagogische Haltung nicht, kann die Gefahr bestehen, dass ein dauerhaft Ubergriffiges
Verhaltensmuster erlernt wird.

Es gilt, die eigenen Aufgaben und Kompetenzen klar benennen zu kdnnen und die
eigenen Grenzen der Fachlichkeit nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Der padagogische
Umgang mit Ubergriffen erfordert keine therapeutische Aufarbeitung mit dem
passiven/betroffenen Kind, keine psychologische Analyse der Ursachen fur das Verhalten
des aktiven/Ubergriffigen Kindes. Auch ist eine grundsatzliche therapeutische Begleitung
der Kinder nicht die Aufgabe der Fachkrafte. Vielmehr geht es darum, korperliche/sexuelle
Ubergriffe von korperlichen/sexuellen Aktivitaten exakt zu unterscheiden und Kinder im
padagogischen Alltag vor kdrperlichen/sexuellen Ubergriffen zu bewahren. Hier geht es
um eine gelingende padagogische Pravention und Intervention.

Letztere bedarf wirksamer Mal3nahmen, die gemeinsam fur das aktive/Ubergriffige Kind
erarbeitet und durchgefuhrt werden missen. Das Ziel sollte es sein, eine Atmosphare zu
schaffen, in welcher sich die am Ubergriff beteiligten Kinder wieder angstfrei begegnen
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kénnen und ein Gefuhl der Sicherheit erleben, so dass mdglichst keine dauerhafte
Trennung der Kinder erfolgen muss (vgl. Freund 2016: 0.S.).

Mafinahmen...

* dienen dem Schutz passiver/betroffener Kinder und zielen auf Verhaltensdanderung durch
Einschrankungen,Kontrolle und — im Idealfall — durch Einsicht ab

» schréanken das aktive/iibergriffige Kind ein — nicht das passive/betroffene Kind! (z.B.
Begleiteter Toilettengang zum Schutz wenig hilfreich)

» sind nicht gegen das aktive/iibergriffige Kind gerichtet, sondern eine Hilfe zur
Verhaltensdnderung

» werden befristet, damit die Verhaltensdanderung lohnend erscheint

* miissen konsequent durchgefiihrt und kontrolliert werden

* brauchen deshalb die Kommunikation und den Konsens im Team, bzw. Kollegium

* miissen geeignet sein, dem aktiven/{ibergriffigen Kind den Ernst der Lage deutlich zu
machen

» werden von den pddagogischen Fachkraften entschieden — nicht von Eltern oder
passiven/betroffenen Kindern

(vgl. ebd.)

3. Gesprach mit den unbeteiligten Kindern der Gruppe

Einen Beitrag hierzu kann auch das ehrliche und offene Gesprach mit den unbeteiligten
Kindern der Gruppe sein. Egal ob sie einen Ubergriff selbst gesehen haben, von anderen
Kindern darUber informiert wurden oder lediglich die Aufregung und Verunsicherung der
padagogischen Fachkrafte bzw. der Eltern wahrnehmen, auch sie brauchen eine Klarung
der Situation. Daher ist es hilfreich, Uber die Geschehnisse altersangemessen zu
sprechen. Die Kinder missen nicht im Detail informiert werden, es sollte aber deutlich
werden, dass korperliche/sexuelle Ubergriffe grundsétzlich ein Fehlverhalten bedeuten
und dieses Verhalten in der Einrichtung nicht geduldet wird. Weiterhin kdnnen den Kindern
die vereinbarten MalRnahmen erklart werden (AWO Shukura 2014:24f.). In jedem Fall
sollten die MaRnahmen erlautert werden, die sich auf die ganze Gruppe auswirken.
Innerhalb des Gespraches kdnnen die Kinder lernen, dass es wichtig ist, Hilfe zu holen
und dass dies kein Petzen ist. Weiterhin kann ein offenes Gesprach dazu fiihren, dass
andere passive/betroffene Kinder sich nach langem Schweigen anvertrauen und Uber

ihre Erlebnisse sprechen. Sollte das passive/betroffene Kind nicht damit einverstanden
sein, dass Uber den Vorfall in der Gruppe gesprochen wird, kann dennoch gemeinsam
Uber Regeln bezuglich Berlihrungen, Nacktsein und Schmusespielen gesprochen werden,
je nachdem, wie dies im padagogischen Konzept zum Thema korperliche/sexuelle Bildung
verankert ist.

4. Steuerung des Prozesses durch die Einrichtungsleitung und Trager

Fir das Gelingen des gesamten Prozesses ist es unbedingt erforderlich, die
Einrichtungsleitung und den Trager frihzeitig einzubeziehen. Diese sind fur die
padagogische Arbeit in der Einrichtung verantwortlich und missen entsprechende
MafRnahmen einleiten. Die Einrichtungsleitung informiert den Trager und ggfs. eine
insoweit erfahrende Fachkraft zwecks gemeinsamer Abstimmung hinsichtlich weiterer
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Verfahrensschritte. Im Anschluss daran ist der Trager aufgefordert, das Landesjugendamt
zu informieren. Hierdurch wird sowohl intern als auch extern signalisiert, dass auch
kérperliche/sexuelle Ubergriffe unter Kindern in der Einrichtung ernst genommen werden
und das padagogische Handeln der Mitarbeitenden durch die Leitung unterstitzt und
begleitet wird. Die Leitung ist daflr zustandig, dass der Vertrauensverlust, der durch den
Ubergriff stattgefunden hat, wiederhergestellt wird. Sowohl bei den Mitarbeitenden braucht
es eine klare Haltung der Leitung als auch den Eltern gegentber (AWO Shukura 2014:
21).

An dieser Stelle ist zu erwdhnen, dass weiter durch die Vorgaben des evangelischen Kirchenkreises
Krefeld und Viersen auch dieser zu informieren ist. Die Vertrauensperson des evangelischen
Kirchenkreises Krefeld Viersen ist Frau Franziska Rolauffs.

5. Einbeziehen der Eltern

Besonders hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Eltern braucht es nach einem
Ubergriff die Unterstiitzung der Leitung, da die Kommunikationsweisen der Eltern oft von
hoher Emotionalitat gepragt sind. Diese reagieren haufig stellvertretend fur ihre Kinder und
kénnen mit Nachdruck und Lautstarke agieren. Auch kann es zu Drohungen (Abmeldung,
Presse, Strafanzeigen, etc.) kommen. Ob gemeinsame Gesprache zwischen den
beteiligten Eltern sinnvoll sind, ist im Einzelfall zu prifen (vgl. Freund 2016: 0.S.). Nur
wenn sich Eltern gut informiert und in alle Handlungsschritte einbezogen flihlen, lassen
sich auch solch grof3e Herausforderungen meistern.

Die Eltern des passiven/betroffenen Kindes brauchen Anteilnahme und Verstandnis, auch
sollten sie wissen, in welcher Form die Information der anderen Kinder und deren Eltern
erfolgt. Hilfreich kann auch die Vermittlung einer Fachberatungsstelle sein, so dass die
Eltern in der Verarbeitung des Vorfalls angemessen begleitet werden kénnen. Die Eltern
eines aktiven/Ubergriffigen Kindes sind haufig schockiert, wenn sie von solch einem Vorfall
erfahren, und reagieren sehr unterschiedlich. Oft fihlen sie sich in ihrer
Erziehungskompetenz angegriffen oder schuldig fir den Ubergriff. Auch wenn das
Fehlverhalten des Kindes klar benannt werden muss, so bendtigen die Eltern
gleichermallen Verstandnis fur ihre Reaktionen auf das Ereignis. Sobald Eltern spuren,
dass die Mitarbeitenden sich fir beide ,Parteien“ stark machen und auch im Interesse
ihres Kindes handeln, wird sich ihre Gesprachs- und Kooperationsbereitschaft erhdhen.
Abschlie3end soll noch erwahnt werden, dass es durchaus haufiger vorkommt, dass
Fachkréfte erst im Nachhinein tber Ubergriffe informiert werden, z.B. durch das
passive/betroffene Kind selbst, durch andere Kinder, die ein Ereignis beobachtet haben,
oder durch Eltern, deren Kinder zu Hause

Vorfalle geschildert haben. Auch in diesen Fallen sollte direkt nach Bekanntwerden der
Vorfalle zeitnah und in Abstimmung mit der Leitung und Trager gehandelt werden.
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Zusammenfassung:

Nach einem Ubergriff unter Kindern brauchen alle Kinder der Einrichtung Unterstiitzung durch
padagogische Fachkrdfte. Das aktive/iibergriffige Kind bedarf einer deutlichen Grenzsetzung,
Klarheit und Zutrauen, so dass es mittels abgestimmter Mallnahmen eine angemessene
Verhaltensédnderung erlernen kann. Das passive/betroffene Kind benétigt Schutz, Trost und
Unterstiitzung, auch durch Angebote zur Personlichkeitsstirkung und Gewaltprdavention. Die
unbeteiligten Kinder brauchen eine angemessene Informationsvermittlung tiber die Geschehnisse,
Privention und Sicherheit vor weiteren Ubergriffen. Die padagogische Intervention zielt hierbei
allerdings nicht vorrangig darauf ab, passiven/betroffenen Kindern ein konsequentes und
entschiedenes Auftreten (,,Nein!“) beizubringen, sondern vielmehr geht es in der padagogischen
Intervention darum, Kinder in ihren Ubergriffen zu stoppen, losgelost von der Wehrhaftigkeit der
passiven/betroffenen Kinder. Dariiber hinaus brauchen auch die Eltern aller Kinder hinreichende
Unterstiitzung und angemessenen Informationsaustausch. In manchen Fillen kann es auch
hilfreich sein, dass die Eltern den Rat einer Fachberatungsstelle in Anspruch nehmen und die
beteiligten Kinder therapeutische Unterstiitzung erhalten.

Intervention in der Einrichtung

Kinder Eltern Team/Trager
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4.2 Intervenierender Kinderschutz bei Ubergriffen von Mitarbeitern

Abgeleitet aus der Handreichung ,, Kinderschutz in der Kindertagesbetreuung“ des LVR-
Landesjugendamt Rheinland und dem Schutzkonzept des evangelischen Kirchenkreises
Krefeld-Viersen.

Jegliche Ubergriffe oder sexuelle Ubergriffe oder auch nur der Verdacht solcher sollen der
Einrichtungsleitung und der Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Krefeld- Viersen
mitgeteilt werden. Diese entscheiden unter Ricksprache mit der Leitung und dem Trager
eine Gefahrdungseinschatzung und weitere Handlungsschritte. Mitunter wird direkt das
Interventionsteam des Kirchenkreises einberufen. Ferner ist es ab dem Bekannt werden
eines Vorfalls unerlasslich jedwede Information dazu neutral ohne Wertung zu
dokumentieren. Bei der Dokumentation ist so weit im Detail zu dokumentieren wie es
irgend moglich ist. Durch das Schutzkonzept des evangelischen Kirchenkreises sind die
weiteren Vorgehensweisen klar vorgegeben und werden hier dargestellt.

1. Interventionsplan

Vermutung/Verdacht auf sexualisierte Gewalt

J Meldepflicht
) _ bei begriindetem
Riicksprache mit der Vertrauensperson Verdacht an die
landeskirchliche

,], Meldestelle

gef. Hinzuziehung der insoweit erfahrenen Kinderschutzfachkraft

J

Einberufung des Interventionsteams

4

Plausibilitatspriifung ’
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2. Interventionsleitfaden

vager oder begriindeter Verdacht,
Obergriff — strafrechtlich relevante Handlung

durch Mitarbeitende in einer Einrichtung

insowelt erfahrene

Meldepflicht an s N Fachkraft
landeskirchliche vfn?m"sg:mn e d Beratungsstelle bei
Meldestelle \ E f" sl J sexualisierter Gewalt
[ Erstgesprich )
Interventionsteam
b -
3 -
Gesprach mit den betroffenen Kindern,
Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten

L Interventionsteam )

+ =

Gesprich mit Zeuginnen/Zeugen, anderen Mitarbeltenden usw. |

4 Interventionsteam )

; & ’

Gesprich mit beschuldigtem Mitarbeiter/ '

beschuldigter Mitarbelterin
L Interventionsteam J
i * i)
Plausibllitstspriifung
Verdacht
L Interventionsteam }

3. Plausibilitatspriifung

"\

Plausibilititspriffung
Verdacht

Interventionsteam

erhidrteter Verdacht,
Obergriff — strafrechtlich relevante Handlung
durch hauptberuflich Mitarbeitende in einer Einrichtung

4

Sicherung von Bewelsen
Interventionsteam

1

™y

unbegriindeter Verdacht, Obergriff — keine
strafrechtlich relevante Handlung durch haupt-
beruflich Mitarbeitende in einer Einrichtung

Prifung
férmliches Verfahren
Interventionsteam

Priifung Strafanzeige ggf. nach Riicksprache
mit der betroffenen Person und deren Sorgeberechtigten
Interventionsteam

+

bel Kindeswohlgefihrdung:
MaBnahmen zum Schutz des betroffenen
Kindes oder Jugendlichen und Verfahren nach § 8a
Einrichtungsleitung
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Aus der Plausibilitatsprifung kdnnen mehrere Szenarien resultieren. Entweder wird der
Fall zu einem erhartetem Verdacht oder zu einem unbegrindeten Verdacht. Aus einem
erhartetem Verdacht resultiert die Prifung eines férmlichen Verfahrens auf der
arbeitsrechtlichen Ebene des Kirchenkreises und eine mdgliche strafrechtliche Verfolgung.
Im Falle eines unbegrindeten Verdachts resultiert daraus eine Rehabilitation.

4. Formliches Verfahren
Priifung formliches
verfahren -3 Elnleltung Kiindigungsverfahren
Interventionsteam bzw. Verhandlung elner
J elnvernehmlichen Beendigung des
3 y Arbeltsverhiltnisses
Information der beschuldigten Person ' Interventionsteam / Trager
Interventionsteam / Trager \
J o 4
Information der betroffenen Personen [ Falldokumentation
(Sorgeberechtigte, betroffene Kinder oder Jugendliche) EKD-Formulare
Interventionsteam f Trager Interventionsteam
Informatlon der Leltungsgremlen des Trigers
Interventlonsteam / Trager

ggf. Information des dffentlichen Trigers
(Jugendamt, Allgemelner Sozlaler Dlenst)
Einrichtungsleitung

4

ggf. Information der Offentlichkelt
Interventionsteam / Trager

4

Aufarbeltung des Vorfalls Im Team der Einrichtung,
ggf. Supervision, ggf. mit den Kindern und Jugendlichen
Einrichtungsleftung
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5. Unbegriindeter Verdacht

unbegriindeter Verdacht, Obergriff — keine strafrechtlich relevante

Handlung durch hauptberuflich Mitarbeltende In elner Elnrichtung

4

Information der beschuldigten Person
Interventionsteam / Trager

3

Informatlon der betroffenen Person
Interventionsteam / Trager

+

ggf. MaBnahmen zur Rehabllitation der beschuldigten Person
Interventionsteam / Trager

+

ggf. Information des betelligten Umfeldes nach Absprache mit der
beschuldigten Person, z. B. Elternbeirat, Eltern...

Interventionsteam / Trager

4

ggf. Information der Offentlichkelt nach Absprache mit der
beschuldigten Person
Interventionsteam / Trager / Pressestelle

3

Falldokumentation EKD-Formulare
Interventionsteam

5 Kindeswohlgefahrdung §8a SGBVIII im Vergleich zum meldepflichtigem
Ereignis §47 1l SGBVIII

Wie zu Anfangs bereits erwahnt dient ein institutionelles Schutzkonzept hauptsachlich dem
Zweck Gefahrdungen zu vermindern die alle Kinder der Einrichtung gefahrden konnten.
Damit grenzt sich das Schutzkonzept von der Vorgehensweise bei einer vermuteten
Kindeswohlgefahrdung nach §8a ab. Dennoch gibt es dahingehend Uberschneidungen
und die Meldepflicht nach §47 und die Imformationspflicht nach §8a des SGBVIII stehen
nicht im Widerspruch zu einander. Beide Verfahren laufen nebeneinander. Ebenso kann es
zu Situationen kommen, bei denen beides zu erflllen ist.

Generell gilt jedoch:
Die Meldepflicht §47 SGBVIII bezieht sich auf Beeintrachtigung des Wohls der Kinder die
im Verantwortungsbereich des Einrichtungstragers liegen.

Die Informationspflicht §8a SGBVIII bezieht sich auf Beeintrachtigung des Wohls eines
Kinder in der Verantwortung des privaten Umfelds. Meist im elterlichen Haushalt.
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Abgrenzung von Meldepflicht und Informationspflicht

~" Norm: §47 S. 1 Nr. 2 SGB VIll ' Norm: § 8a Abs. 4 Satz 2, 2. AlL.

/ Empténger der Meldung: Landesjugendamt / Empfanger der Information: Jugendamt
/ Zweck: Ausiibung der Aufsichtsfunktion/  / Zweck: Erflllung des Schutzauftrags/
/ Schutz aller betreuten Kinder in der Kita / Schutz eines Kindes
Fokus: einrichtungsbezogene Gefahrenlage .l = I Fokus: kindsbezogene Gefahrenlage

Gefahrenlage
in der
Einrichtung

Kindeswoh! | Kinde
aller Kinder

& |
hinefahrdunc Gefahreniage 2 ein Kind |

Aufgabe des Landesjugendamtes: Aufgabe des Jugendamtes:

_ Abwehr der Gefahr durch Sicherstellung ™ Entwicklung eines Schutzkonzeptes
“._der Rahmenbedingungen “ flr das einzelne Kind

Abbildung 2 erarbeitet von Karen Pauly-Ehlers, LVR

5.1 Verfahrenswege bei vermuteter Kindeswohlgefahrdung

Als Kindeswohlgefahrdung werden alle Ereignisse oder Unterlassungen bezeichnet die
seelische, emotionale und korperliche Entwicklung von Kindern negativ beeinflussen
kénnen. Insbesondere im familiaren Kontext aber auch im erweiterten privaten Umfeld.

Kindeswohlgefahrdung

Kindesmisshandlungen Vernachlassigung
[(Handlungen) [Unterlassungen)

Kirperliche/ Physische Sexueller Aktiv: wissentliche Handlungsverweigerung
Physische [emotionale/seelische] Missbrauch Passiv: Mangel &n Einsicht ader Handlungs-
Misshandlung Misshandlung maiglichkeiten, Nichtwissen

Die gezielte Anwendung + Terrorisieren Jede sexuelle Handlung Unterlassene Unterlassene
von Gewalt gegen ein * Isolieren an/mit einem Kind, - S
Kind, die zu korper- = Feindselige Ablehnung gegen seinen Willen AT Beaufsichtigung
lichen Verletzungen = Ausnutzen oder der es aufgrund
fithrt oder das Potential = Verweigern emaotio- kdrperlicher,
dazu hat naler Responsivitat psychischer, kognitiver = Physische Vernach- Aktiv: wissentliche
oder sprachlicher l&ssigung Handlungsverweige-
Unterlegenheit nicht - Ernahrung rung
unwissentlich - Hygiene Passiv: Mangel an
zustimmen kann. - Obdach Einsicht odar
- Kleidung Handlungsmaglich-
= Emotionale Vernach- keiten, Nichtwiscen
lassigung

Aktiv: meint Handlungen
Passiv: meint
Unterlessungen

= [Zahn-]Medizinische
Vernachlassigung

= Erzieherische
Vernachlassigung

Abbildung 2 Stadt Mannheim Jugendamt [nach Leeb et al. 2008]
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Durch den §8a des SGBVIII ist klar die Informationspflicht von Einrichtungen und
Fachkraften gegentiber dem ortlichen Jugendamt geregelt. Jede bekannt gewordene
Kindeswohlgefahrdung oder auch eine ernsthafter Verdacht eines solchen ist an das
Jugendamt der Stadt Viersen unverziglich zu melden.

Fachbereich 41 Kinder, Jugend und Familien
Rathaus Stlchteln

Tonisvorsterstralle 24

41749 Viersen

02162/ 1010
fb41@viersen.de

Zur genauen Beurteilung eines Verdachtsfalls besprechen wir eine
Gefahrdungseinschatzung zu dem Verdacht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass eine
Gefahrdungseinschatzung durch eine Kinderschutzfachkraft/ Insofern erfahrene Fachkraft
begleitet wird. Im Zweifel ist der Verdacht allerdings so akut, dass eine
Gefahrdungseinschatzung bis zur Verfigbarkeit einer Kinderschutzfachkraft nicht warten
kann und das padagogische Team diese vornimmt.

Zur Gefahrdungseinschatzung nutzen wir das Handbuch und die Methodenmappe des
Kompetenzzentrum Kinderschutz des Landesverband des Kinderschutzbunds Nordrhein
Westfalen.

https://www.kinderschutz-in-nrw.de/fachinformationen/materialien/sammlung/
methodenmappe-zur-umsetzung-des-schutzauftrages-bei-kindeswohlgefaehrdung/

Wichtig bei einer Meldung zur Gefahrdung des Kindeswohls nach dem §8a des SGBVIII
ist die detaillierte Dokumentation der Verdachtsmomente. Da der Gesetzgeber zur Form
der Meldung keine Vorgaben gibt, findet diese bei uns tabellarisch statt. Verbindlich
vorgegeben ist lediglich die Anonymisierung aller Daten, wie unten zu erkennen. Die
Anfertigung einer solchen Tabelle ist ab dem ersten Verdachtsmoment sinnvoll und
anzufertigen, nicht erst bei der Notwendigkeit einer Meldung.

Datum Beobachter | Beobachtung

22.05.2015 Fr. X, Fr.¥ | N. kommt in die Einrichtung nur mit T-shirt bei Auentemperatur 08° C.

N. wirkt Ubern&chtigt und mide, kann sich im Tagesverlauf kaum auf Angebote einlassen. Bei

26.-30.03.2015|Fr. Y
Grenzsetzung schnell weinerlich oder aggressiv. N berichtet, er habe ...

Ist das Resultat der angewendeten Methoden der erhartete Verdacht einer
Kindeswohlgefahrdung so erstatten wir eine Meldung beim hiesigen Jugendamt der Stadt
Viersen. Um den genauen Ablauf der einzelnen Schritte nachvollziehen zu kdnnen ist die
folgende Ubersicht auf der nachsten Seite zu beachten.
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]
W

Ablaufschema zur Wahrnehmung des Schutzauftrages

Erste information,Wahmehmung von _gewichtigen
#nhaltspunkten for elne Kindeswchige fhrdung

» Dringlichkeksprifung des Fals: Gefahr Im Verzug ¥
chemeksstuation des Kindes/ GeBhrdungsrisike

» Dokumentation der Wahmehmung (Gefahrdungs

enschatzungshogen)

kanketisierung der Gelhrungseinschatzung Im Team (mik Kin
derschutzfachkralty insowe it erfahrener Fachkraft)

» Inkmmationsslchbung (Welche Tatsachen sind bekannt?)
» Hypathesenbildung (Lassen die worlisgenden niarmatienen und
Anhahspunkte aufeine Kindeswohlzefahrdung schliesenz)
» Emrbettung und Worber ttung des wekern vogehens (#elde
g ichkeIten der Thematisierung mit der Famille besiehent)

Gewichtige Anhaltspunkte
fi okumemtation der Beratung = ngbnlse

efahrdung

Enbezizhung der Erziehung sherechtigten und des
Kindes J Jugendlichen in die Gefahrdungse Inschirz ung (sowe it
hierdurdh der wirksame Schutz des Kindes/

Jugendlichen nidht In Frage gestelltwird)

Eltern nehmen kantakt mit
dem Jugendamt auf

3 Information der Familie Dber Gefahrdungsensdatzung
» Ansprechen der Sorgen um das Kind / jugendlichen
» Klarung der SHuation
» Problemalzeptanz? Problembongruenzy
Hilkalzeptanz?
3 Hinwirken aufdie Inanspruchnalime von Hilen
» &gk elgne HiEnzurAbwendung der Gefahrdung anbieten
3 Schutzplan aufstellen und Vereinbarungen tefien
» Dokumentation

Bewertung des Hilepraes=s [ der Sltuation Im ammE Kinder
scharte fachkraft |/ Insowet erfahrener Fachkraft:

» [berprifung der Verenbarungen im Sdwizplan nach e stgeleg-
tem Zeitplan

» Gewahrelstung des Kinde swahls?

» Worllsgen elnesakuien Handlungsbedarfs durch das Jugendamt?

» Mimmt Familie Hilfe an?

» Weltere Hillen erforder ich?

» Dokumentation der Beratungs und Entscheldung sergebnisse

Gefahrdung besteht Bt

Keine Gefahrdung
erkennbar, aber Hilfebe darf

Miteigenen MEeln Bshar
Ainson shen Kok izrung und
Hinwirken auf die nan-
spruchnahme von Hillie

Shuatken des Kindes/
Ilugendlichen weber beob
achten, belversctharfung der
Skuatian-erneute Gefahr

Klarung eines elgenen
Eeltrages, auch anderer
Trager, zurabwendung der

;_ !ﬁll'll-‘l h h Fardhmertoem ius&l 5 r G Raien --------*
; fe lhh*;m- h-ﬂli“.:-rm_r:‘u R amulmnm-_::nnn::::pm
T ’ Stindar-Srenario sldrige ik
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5.2 Erlauterung und mogliche meldepflichtige Ereignisse nach §47 SGBVIII

Aus der , Handreichung zum Umgang mit Meldungen gem. §47 Satz 1 Nr.1 SGBVIII* des
Landschaftsverband Rheinland und des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe:

Laut Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) haben Trager von
betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen dem Landesjugendamt verschiedene
Ereignisse zu melden. Hierzu zéhlen die Betriebsaufnahme (8 47Satz 1 Nr. 1) und
die Betriebsschliel3ung (8 47 Satz 1 Nr. 3). Besonderes Augenmerk liegt auf der
unverziglichen Meldung von ,Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind,
das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeintrachtigen” (8 47 Satz 1 Nr. 2).
Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Ereignisse und
Entwicklungen, wie das Fehlverhalten von Mitarbeitenden, Straftaten und
Strafverfolgung, besonders schwere Unfélle, massive Beschwerden, strukturelle und
personelle Rahmenbedingungen, bestandsgefahrdende und katastrophenéhnliche
Ereignisse oder grenzverletzendes / Ubergriffiges Verhalten unter Kindern.

Durch die Meldung soll sichergestellt werden, dass Gefahrdungssituationen oder
negativen Entwicklungen maglichst friihzeitig entgegengewirkt werden kann.
Meldungen besonderer Vorkommnisse, aber auch Beschwerden von Dritten flihren
regelmalig dazu, dass die Landesjugendamter unter Einbeziehung der 6rtlich
zustandigen Jugendamter, der Spitzenverbande und der Trager Sachverhalte
erdrtern und so gut wie moglich aufklaren. Nach dem Eingang einer Meldung wird
der Trager durch die Landesjugendamter beraten und darin unterstitzt, mogliche
Mangel in der Arbeit der Einrichtung oder der Organisation abzustellen. Zur
Unterstitzung der Umsetzung von notwendigen MalRnahmen kénnen die
Landesjugendamter auch Auflagen zur bestehenden Betriebserlaubnis erteilen.
Hierzu gehdren, soweit es die Situation erfordert, auch die Freistellung von
Mitarbeitenden oder die Anordnung von Paralleldiensten solange eindeutige
Verdachtsmomente gegen Beschéftigte nicht widerlegt wurden. Wer eine Anzeige
bzw. Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet bzw.
den zustandigen Landesjugendamtern einreicht, handelt gem. § 104 Abs. 1 Nr. 3
SGB VIII ordnungswidrig. Der Trager einer Kindertageseinrichtung tragt eine hohe
Verantwortung zur Sicherstellung des Wohls von Kindern und Jugendlichen und
muss den Vorfallen die sich ereignen kdnnen professionell begegnen, diese
bewerten und seinen Pflichten zur Meldung und sofortigen Handlung nachkommen.
Jeder Trager ist verpflichtet fur seine Tageseinrichtung fur Kinder Meldeverfahren
festzulegen und die Umsetzung dieser vorgegebenen Verfahren verbindlich mit den
Leitungen und den Mitarbeitenden zu verankern. Es handelt sich bei den Meldungen
gem. 8 47 SGB VIl um Geschehnisse, die den Betrieb der Tageseinrichtung
betreffen. Erlangen Fachkrafte Kenntnis von Gefahrenlagen, die auf ein
grenzverletzendes und Ubergriffiges Verhalten Dritter auf Kinder aufl3erhalb des
Verantwortungsbereichs der Tageseinrichtung schliel3en lassen, ist eine Meldung
gemalf § 8a SGB VIII anzuwenden.
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Mogliche meldepflichtige Ereignisse die in der Einrichtung eintreten konnen aus der
, Handreichung zum Umgang mit Meldungen gem. §47 Satz 1 Nr.1 SGBVIII* des
Landschaftsverband Rheinland und des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe:

a) Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (oder anderen Personen)
* Aufsichtspflichtverletzungen (z.B. unbemerktes Verlassen eines Kindes vom
Aulengelande, Kind falscher Person Gbergeben)

« Ubergriffe/Gewalttatigkeiten (z.B. Schlagen, Kneifen, Treten, Zerren, etc.) austiben,
fordern oder nicht verhindern

» Sexuelle Ubergriffe/sexuelle Gewalt

* Unangemessenes Erziehungsverhalten

- Zwangsmalinahmen (z.B. beim Essen, beim Schlafen)

- Isolieren, Separieren, Einsperren von Kindern

- Fixieren von Kindern

- Verbale oder psychische Ubergriffe (BloRstellen, herabwirdigen, grober Umgangston)
- Androhung und Umsetzung unangemessener Straf- und Erziehungsmalinahmen

- Verletzung der Rechte von Kindern

*» Vernachlassigung/Verletzung der Fursorgepflicht

- Unzureichendes Wechseln von Windeln

- Mangelnde Getrankeversorgung

- Mangelnde Aufsicht

b) Straftaten bzw. Strafverfolgung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

* Verdacht auf Straftaten bzw. Bekanntwerden von Straftaten

 Eintrage im FUhrungszeugnis

* Ermittlungsverfahren (in Zusammenhang mit Tatigkeit oder mit Hinweisen auf mangelnde
personliche Eignung)

c) Besonders schwere Unfélle von Kindern

* Unfélle durch Vernachlassigung der Verkehrssicherungspflicht (z.B. Zuganglichkeit von
Reinigungsmitteln oder anderen gefahrlichen Stoffen, Nutzung von schadhaften
Spielmaterialien oder -geraten)

» Schwere Verletzungen und akute schwere Krankheitssymptome mit Einsatz

von Rettungswagen (RTW)

» Unfalle mit Todesfolge

d) Massive Beschwerden (Kindeswohlgefahrdender Inhalt und / oder Stérung des
Betriebsfriedens)

» Uber die Einrichtung, den Trager oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 Von Eltern, Beteiligungsgremien, Kindern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und/oder
AuRenstehenden

* Presseberichte / soziale Medien

e) Strukturelle und personelle Rahmenbedingungen

 Gravierende Unterschreitung sowie langer anhaltende Unterschreitung der personellen
Mindestbesetzung (spatestens nach sechs Wochen)

* Anzeichen daflr, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht erflillt werden

* Vorgange, die die Arbeitsfahigkeit des Teams in Frage stellen

- Erhebliche betriebsinterne Konflikte
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- Wiederholte Mobbingvorfalle oder —vorwirfe

* Hinweise auf Mangel personlicher Eignung von Mitarbeitenden
- Rauschmittelkonsum bzw. -abhangigkeit

- Zugehorigkeit zu einer Sekte oder extremistischen Vereinigung
- Psychische oder kérperliche Ungeeignetheit

f) Betriebsgefahrdende und katastrophenéahnliche Ereignisse

* Bauliche/technische Mangel

» Schaden am Gebaude (z.B. durch Feuer, Explosion, Hochwasser, Sturm)

* Ereignisse, die erhebliche Schaden an Leib, Leben und Gesundheit verursacht haben
oder verursachen kdnnen (z.B. Insekten- oder Schadlingsbefall, Schimmelbildung)

* Erhebliche Auswirkungen von Infektionskrankheiten auf den Betrieb, wie z. B. Epidemien
oder BetriebsschlieBungen (Die Krankheiten sind zudem unverzuglich dem ortlich
zustandigen Gesundheitsamt zu melden.)

* Mangelfeststellung und/oder Auflagen anderer Behérden/Fachamter (Bauaufsicht,
Brandschutz, Gesundheitsamt, Unfallkasse, etc.)

* Umfangreiche Bau- oder Sanierungsmalinahmen, die die Nutzung anderer
Raumlichkeiten erfordern

g) Grenzverletzendes/iibergriffiges Verhalten unter Kindern
« Kérperliche Ubergriffe

« Psychische/seelische Ubergriffe

« Sexuelle Ubergriffe

5.3 Verfahrensweg bei meldepflichtigen Ereignissen nach §47 SGBVIII

Beim Eintreten oder bekannt werden eines meldepflichtigen Ereignisses gehen wir nach
folgendem Raster vor.

Akutes Ereignis
\/
<evitl. sofortiges einschreiten>
interne Uberprifung/ Bvewertung der Situation
<evtl. sofon‘ige: einschreiten>
unverzigliche RL’icks;rache mit dem Tréager
eventuelle Riicksprache mit den: Kirchenkreis/ der Fachberatung
Zusammentragenvaller Informationen
Meldung per Online Formular an clen Landschaftsverband Rheinland
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Fir Meldungen an das LVR-Landesjugendamt Rheinland gibt es eine Online
Meldeformular, welches dann genutzt wird. Zusatzlich ist das Formular auszudrucken, zu
unterschreiben und postalisch an den Landschaftsverband zu schicken, sowie das ortliche
Jugendamt der Stadt Viersen zu informieren. Betrifft die Meldung ein Kind welches
Eingliederungshilfe erhalt, so ist auch der Trager der Eingliederungshilfe zu informieren.

https://jugend.lvr.de > Kinder und Familien > Tagesbetreuung fur Kinder >
Betriebserlaubnis und Aufsicht > Meldepflicht im laufenden Betrieb

https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/kinderundfamilien/tageseinrichtungenfrkinder/
betrieb_einer_einrichtung_betriebserlaubnis/laufender_betrieb/laufender_betrieb_1.jsp

In der Meldung zum §47 SGBVIII sollten folgende Informationen enthalten sein:
a) Alilgemeine Angaben zur Meldung

* Name und Ort der Einrichtung

* Ort und Zeitpunkt des Vorkommnisses

* Beteiligte Personen und ggfs. Beobachter

» Ggfs. Name des Kindes (mit anonymisiertem Nachnamen), Geburtsdatum
* Darstellung des Ereignisses durch detaillierte Beschreibung

* Ggfs. sofortig eingeleitete MalRnahmen zur Abwehr von Gefahren

b) Stellungnahme und fachliche Einschédtzung

* Name und berufliche Qualifikation des beteiligten Personals

* Fallfiihrendes Jugendamt (ggfs. mit dortigem Ansprechpartner) und weitere beteiligte
Personen,Institutionen oder Behoérden

* Angaben Uber die evil. Anhérung/Befragung der Beteiligten

Bei einer Meldung an den Landschaftsverband Rheinland wegen einem sexuellen
Ubergriff oder nicht sexuellen Ubergriff informieren wie die Vertrauenspersonen des
Kirchenkreises Krefeld Viersen, wie unter 4.2 Ubergriffe durch Mitarbeitende beschrieben.

Nach jeder Meldung zum §47 SGBVIII kbnnen weitere Verfahrensschritte sein:
-__Uberlegungen zur zukunftigen Pravention: konzeptionelle und/oder strukturelle
Anderungen

* Notwendigkeit einer strafrechtlichen Prifung/Anzeige

* Arbeits- und dienstrechtliche MalRhahmen

Siehe dazu den Punkt 7 ,, Postvenierender Kinderschutz als Konsequenz*
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5.4 Notfallplan

Zusatzlich zu dem Verfahrensweg bei einem meldepflichtiger Ereignis nach §47 SGBVIII
gibt es in der Kindertagesstatte einen Notfallkalender der die direkte Aktion in einer
Notfallsituation beschreiben soll. Dabei sind der Notfallkalender und der Verfahrensweg
nebeneinander anzuwenden. Der Notfallkalender gilt allerdings zu erst, da er die konkrete
Handlung im Notfall beschreibt.

Die Notfallkalender sind mehrfacher Ausfihrung an den Mitarbeitenden bekannten Stellen
in der Kindertagesstatte aufgehangt bzw liegen aus.

Die unterschiedlichen Notfalle wurden in drei Kategorien eingeteilt:

» kriminelle Notfalle
* soziale und medizinische Notfalle
* Notfalle im Zusammenhang mit Feuer, Technik und Wetter

Zu jedem der aufgelisteten eventuell eintretenden Notfalle ist das konkrete Verhalten der
Mitarbeitenden und der Kindertagesstattenleitung aufgeflhrt. Wahrend eines Notfalls ist es
wichtig, dass das Personal, den Trager und ggf. die Eltern sofort und korrekt informiert.
Wenn nétig, mussen staatliche Stellen benachrichtigt werden. Mitteilungen an die Presse
durfen nur durch den Trager oder einer von ihm dazu beauftragten Person abgegeben
werden. Im Anhang befinden Sie wichtige Telefonnummern, die Telefonnummern der
Mitarbeitenden und einen Evakuierungsplan.

Bei allen groferen Ereignissen kommt das Krisenteam des Kindergartens zusammen. Es
besteht aus einem Vertreter des Tragers Herr Mischa Czarnecki, der Kindergartenleitung
Herr Sprott und Frau Feyen, der Fachbereichsleitung ,dem Referenten der
Offentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Frau Furchheim und der Sicherheitsbeauftragten
der Kita Frau Kollat bzw. deren Vertreter/innen. Weitere Fachleute werden nach
Bedarfslage hinzugezogen.

Bei einer erfolgten Meldung nach §47 SGBVIII ist es sehr wahrscheinlich, dass eine
beratende Stelle des Landschaftsverbandes Rheinland zusammen mit dem Krisenteam
Uber weitere Vorgehensweisen und Aufarbeitung berat.

6 Intervenierender Kinderschutz auf der Elternebene

Unabhangig zu dem oben beschriebenen Verfahren bei einer akuten
Kindeswohlgefahrdung gibt es Situationen die nicht eindeutig einer Kindeswohlgefahrdung
zuzuordnen sind, aber auch nicht ohne eine fachliche Unterstitzung fur die Eltern
gehandhabt werden kdnnen. Solche Situationen in denen die padagogisch Mitarbeitenden
die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag unterstitzen und diese beraten, lassen sich als
intervenierenden Kinderschutz auf der Elternebene bezeichnen.

6.1  Elternberatung

Zur vereinfachten Ubersicht, welche Beratungs- und Gesprachsmdglichkeiten in der
Kindertagesstatte zur VerflUgung stehen sind diese tabellarisch aufgelistet.
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Beratung, Begleitung und Unterstitzung der Eltern

Was wird geboten Verantwortung Ort Termin
Tag der offenen Tur KIL/ KLV Kita 1x jahrlich
Fordervereins Sitzung Forderverein Gemeindesaal 1x jahrlich
Ankom_mens- FAC leferen2|erungsrau 1x jahrlich
Gesprache m- Kita
Schnupper Tage FAC Kita 1x jahrlich
Hospitationen FAC Kita je nach Bedarf

, N Festgelegt, nach
Eingewbhnung FAC Gruppenraum Absprache
Anamnesegesprach . .
und FAC Differenzierungsrau | 4, iahrich

. m - Kita
Aufnahmegesprache

R . Regelmalig,

E\:H:;Ck in den Kita FAC Kita-Plus-App, Mail situationsabhan
gig

Elternvollversammlung | KIL/ FAC Mehrzweck-und 1x jahrlich,

Gruppenraum festgelegt
Elternbeiratssitzung KIL Mehrzweckraum festgelegt
Rat der. , KIL / TRA Gemeindesaal festgelegt
Tageseinrichtung
Elterngesprachsabende
/ Elternabende Referent*in / KIL | Mehrzweckraum 2x jahrlich
thematisch
(Themenbezogen)
B|Idungsdokumentatlon FAC Kita festgelegt
Gesprache
Beratunasaesoriche FAC / bei Bedarf Kita Individuell,zeitna

gsgesp mit KIL h
Tiir- und bei Bedarf,
Anaelaespriche FAC / KIL Kita individuelle
gelgesp Sprechzeiten

Kita, Gemeinde oder bei Bedarf

Seelsorgegesprache Pfarrer bei der Fam. zu : ’
zeitnah

Hause
Informationen, E- Mail, Kita-Plus-
Aushange,Einladungen, | KIL/ KTG App, bei Bedarf
Veranstaltungshinweise Eingangsbereich,
Gemeinde/ Kirchliche KIL/ Pfarrer Schau_kasten—

) Gemeinde,
Veranstaltungen Gemeindesekret . . festgelegt
. . . Pinnwand Kita,
Familiengottesdienste arin H
omepage

Halbjahresterminubersi KIL Per E- Mail und Kita- | Januar und
cht Plus-App September
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bei Bedarf und
Homepage KIL Kita/Gemeinde bei neuen
Terminen
Abschluss Gesprach . Jahrlich vor dem
Bildungsdoku/ Schule FAC Kita Ubergang
Hilfe bei formelien KIL / KLV Kita je nach Bedarf
Antragen
7 Intervenierender Kinderschutz personell und strukturell

7.1  Konkrete Handlungsanweisung bei Grenzverletzungen und Achtsamkeit im
Team

Als sinnvoller Aspekt des intervenierenden Kinderschutzes auf der Ebene der
Mitarbeitenden und der Strukturen der Einrichtung kann nur ein reflektierender Umgang
mit der eigenen Rolle und ein reflektierender Umgang mit den Strukturen der Einrichtung
genannt werden. Padagogik ist immer im Wandel und verandert sich mit der Zeit, so sollte
auch der Blick der Mitarbeitenden wandelbar und flexibel sein. Kritik sollte offen geaul3ert
werden konnen und zu einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten und der
padagogischen Arbeit fuhren. Dazu haben wir eine eigens dafur erdachte Struktur die
auch die eigene Reflexion immer wieder in den Fokus nimmt. Zudem ist die Uberarbeitung
von vielen Prozessen regelmaldig durch den Aufbau des Qualitatsmanagement gegeben.
Nur wenn sich die padagogischen Mitarbeitenden als Team verstehen und eine
gemeinsame Verantwortung fur die Themen Kinderrechte, Partizipation und Teilhabe
wahrnehmen kann eine Atmosphéare entstehen in der Grenzverletzungen selten sind und
ein achtsamer sensibler Umgang mit den Grenzen anderer gegeben ist. Um dies zu
erreichen nutzen wir:

* Teambildung und Mitarbeiterfiihrung durch verschiedene Methoden und
gegenseitiger Wertschatzung

* Beschwerde Strukturen fur Kinder, Eltern und Mitarbeitende

» klare Verhaltensanweisungen fir den Umgang mit Grenzen, Partizipation und
Teihabe.

» Kklare definierte Grenzen und Erwartungen des taglichen Umgangs mit den Kindern

» Klare Anweisungen falls konkret Grenzen Uberschritten werden.

Postvenierender Kinderschutz
8 Postvenierender Kinderschutz als Konsequenz

Wie bereits weiter oben erwahnt kann es trotz der gelungensten Pravention auch zum Fall
der Intervention kommen und damit auch zur Postvention / Nachsorge. Ein
Qualitatsmerkmal dessen ist dann umso mehr, dass die Aufarbeitung der Ereignisse
fachlich und professionell begriindet stattfindet. Letztlich dient die Aufarbeitung auch
wiederum der Pravention nach dem Motto aus Fehlern lernt man. Dabei hat die
Postvention mehrere Facetten. Zum einen die fachliche Aufarbeitung die konkrete
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Missstande an der Konzeption oder an der Struktur erkennen lasst. Auf der anderen Seite
entstehen zu weilen arbeitsrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen die umgesetzt
werden und umgesetzt werden mussen. Dennoch ist das oberste Ziel immer die
Verhinderung von Grenzverletzungen und Ubergriffen.

8.1  Aufarbeitung nach Ereignissen oder Ubergriffen

Viele der Ereignisse die eingetreten sein kdnnten brauchen eine umfassende Aufarbeitung
auf der Seite der Kinder, Eltern und Mitarbeitenden. Wichtig ist dabei ein sensibles
Vorgehen, da viele der Ereignisse die eingetreten sein konnen eine hohe emotionale
Belastung auf der Seite der Eltern, Kinder und auch Mitarbeitenden darstellen kann. Umso
wichtiger ist ein offener aber geplanter Prozess der Aufarbeitung.

Fir viele der moglichen Notfallsituationen gibt es durch den Notfallkalender eine
festgelegte Vorgehensweise. Grundsatzlich ist die Aufarbeitung solcher Situation die
Aufgabe der Leitung und des Tragers in Verbindung mit weiteren méglichen Akteuren aus
dem Kirchenkreis, des Kreisjugendamtes der Stadt Viersen oder dem Landschaftsverband
Rheinland als Landesjugendamt. Ein koordiniertes Vorgehen ist dabei unabdingbar.

Im folgenden gehen wir weiter davon aus, dass die konkrete Situation umgehend beendet
wurde oder geendet hat. Siehe Punkt 5.3 und Punkt 5.4.

Grundlegend ist das Ziel einer solchen Aufarbeitung die hinreichende und grundlegende
Aufarbeitung bei den betroffenen Kindern der Einrichtung, bei den unbeteiligten Kindern
der Einrichtung, bei den Eltern und den Mitarbeitenden.

Die betreffenden Kinder sollen sich wieder wohl in der Einrichtung fuhlen. Die Eltern sollen
das Vertrauen in die Einrichtung zurtck erlangen und die Mitarbeitenden sollen aus der
Krise gestarkt heraus gehen kdnnen und im Idealfall einen fachlichen Zugewinn haben.

Grundsatzlich kann man aber als wichtige Anhaltspunkte flr eine Aufarbeitung zusammen
fassen:

* Die Kommunikation mit der Elternschaft sollte achtsam und bedacht erfolgen. Die
Kommunikation der Eltern kann mitunter hoch emotional sein und Drohungen
enthalten.

* Das Hinzu ziehen einer Fachberatungsstelle ist sinnvoll. Sowohl fur die Kinder,
Eltern und Mitarbeitende

* FUr die Mitarbeitenden ist Supervision sinnvoll

* Die Aufarbeitung soll eine Wiederholung verhindern.

* Die Aufarbeitung darf sich nicht nur auf den einzelnen Fall beziehen, sondern sollte
die gesamte Einrichtung in den Fokus nehmen.

* Die Aufarbeitung sollte gezielt alle Facetten betrachten. Dazu ist ein offener Dialog
unter Berucksichtigung der kognitiven Mdoglichkeiten mit allen Beteiligten geboten.
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Nachwort

Die Verantwortung zum Schutz der uns anvertrauten Kinder ist eine der grofdten
Verantwortungen die man wahrnehmen kann. Daflir bedarf es umfassenden
Uberlegungen und Strukturen die Ausgrenzung, Gewalt und Ubergriffe verhindern sollen.
Als oberstes Maxime ist die Achtsamkeit in allen Ebenen zu betrachten. Nur wenn
christliche Nachstenliebe einen hohen Stellenwert hat und alle miteinander darauf achten,
dass ein jeder mit Wertschatzung, Achtung und Respekt vor den eigenen Grenzen
behandelt wird, kann dies gelingen. Dazu bedarf es einer Offenheit in der es moglich sein
muss, Uber alle Gedanken dazu zu sprechen. Hierflr wiederum bedarf es einer klaren
Haltung der wir uns als Kindertagesstattenteam verpflichtet fuhlen. Wir wollen das es
jedem Kind bei uns zu jeder Zeit gut geht und die Kinder die Geborgenheit erfahren die
ihnen zusteht. Ebenso wollen wir das alle Mitarbeitenden sich bei uns als wertgeschatzte
Individuen jeden Tag erneut auf ihre wertvolle Arbeit einlassen wollen. Und letztendlich
wollen wir, dass die Eltern in uns das Vertrauen finden kénnen, dass sie brauchen um ihre
Kinder bei uns sicher und geborgen wachsen zu lassen.
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	K 2.14 „Beziehungsvolle Pflege Verfahrensanweisung“ beschreibt förderliche Richtlinien für alltägliche Prozesse wie Wickeln, Sauberkeitserziehung oder Eincremen mit Sonnenmilch. Damit die Kinder letztlich lernen ihre eigenen Grenzen haben zu dürfen und das ein Überschreiten nicht in Ordnung ist.

